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Apostolischer Stuhl

Botschaft und Segen „Urbi et Orbi“ 
zu Weihnachten

Botschaft zur Feier des Weltfriedenstages
Diese und weitere Papstbotschaften finden Sie auf der 
Website der Deutschen Bischofskonferenz unter: dbk.de/
katholische-kirche/vatikan/papstbotschaften.

Deutsche Bischofskonferenz

Aufruf der deutschen Bischöfe zur 
Fastenaktion Misereor 2026

Liebe Schwestern und Brüder,
die Misereor-Fastenaktion 2026 steht unter dem Leitwort 
„Hier fängt Zukunft an!“. Es geht um die berufliche 
Ausbildung junger Menschen in den Entwicklungslän-
dern. Sie sollen das Rüstzeug erhalten, um Zugang zum 
Arbeitsmarkt zu finden und somit den eigenen Lebens-
unterhalt bestreiten zu können. Berufliche Bildung hilft, 
der vielerorts verbreiteten Jugendarbeitslosigkeit zu ent-
kommen. Aber sie ist weit mehr: Bildung ist Ausdruck 
von Würde, Teilhabe und Hoffnung. Sie stärkt die Ju-
gendlichen darin, ihre Zukunft selbst zu gestalten – trotz 
aller Hindernisse und Schwierigkeiten. Sie verändert das 
Leben grundlegend.
Misereor fördert unzählige Projekte in diesem Bereich. 
Denn oft ist es die berufliche Bildung, mit der Zukunft 
anfängt.
Wir bitten Sie: Unterstützen Sie Misereor mit einer groß-
herzigen Spende bei der Kollekte zur Fastenaktion am 
kommenden Sonntag. Haben Sie herzlichen Dank!
Fulda, den 25. September 2025
Für die Diözese Rottenburg-Stuttgart
+ Dr. Klaus Krämer
Bischof
Es wird empfohlen, den Aufruf am 4. Fastensonntag, dem 
15.  März 2026, in allen Gottesdiensten (auch am Vor-
abend) zu verlesen. In jedem Fall ist dafür Sorge zu tra-
gen, dass er den Gemeinden in geeigneter Weise bekannt 
gemacht wird (Pfarrbrief, Homepage, Aushang usw.).

Kollektenankündigung am 5. Fastensonntag 
2026, dem 22. März 2026

Die heutige Kollekte ist für Misereor bestimmt und dient 
der Förderung von Entwicklungsprojekten weltweit. In 
diesem Jahr stellt Misereor die Berufsausbildung in den 
Vordergrund, die jungen Menschen in schwierigsten Le-
bensumständen eine Zukunft eröffnet. Unterstützen Sie 
diese Bemühungen mit Ihrem Beitrag zur Kollekte. 
Herzlichen Dank! Vergelt’s Gott!
Die Verlesung der Kollektenankündigung am Tag der 
Kollekte selbst (z. B. nach den Fürbitten) ist obligato-
risch. Die Kollekte am 5. Fastensonntag, dem 22. März 
2026 (auch am Vorabend), ist ausschließlich für das Bi-
schöfliche Hilfswerk Misereor e. V. bestimmt.

Bischöfliches Ordinariat

BO-Nr. 4723 – 05.11.2025  
PfReg. M 9.7 und H 7.4 b

Hinweise zur Misereor-Fastenaktion 2026
Die Misereor-Fastenaktion 2026 steht unter dem Leit-
wort „Hier fängt Zukunft an.“ Misereor rückt damit das 
Thema „berufliche Bildung“ in den Mittelpunkt – mit 
einem besonderen Fokus auf Kamerun. Ziel ist es, ge-
meinsam mit Partnerorganisationen jungen Menschen 
neue Zukunftsperspektiven zu eröffnen und der Jugend-
arbeitslosigkeit entgegenzuwirken.
Die Misereor-Fastenaktion wird am 1.  Fastensonntag, 
dem 22. Februar 2026, im Bistum Limburg eröffnet. Ge-
meinsam mit Bischöfen, Partnerinnen und Partnern aus 
Kamerun sowie Gläubigen aus dem Bistum feiert Mise-
reor um 10:00 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul 
in Hofheim einen Gottesdienst, der live in der ARD 
übertragen wird.
Bitte hängen Sie das Aktionsplakat zur Fastenaktion in 
Ihrer Gemeinde auf, zum Beispiel im Schaukasten und 
am Schriftenstand. Am Opferstock in Ihrer Kirche kön-
nen Sie das Misereor-Schild anbringen.
Das aktuelle Misereor-Hungertuch setzt sich kritisch 
mit gesellschaftspolitischen Themen auseinander und ist 
in zwei Größen zum Aushang im Kirchenraum, Pfarr-
heim oder in der Schule bestellbar.
Die „Liturgischen Bausteine“ geben Anregungen zur 
Gestaltung von Gottesdiensten während der Fastenzeit 
und stehen unter fastenaktion.misereor.de/liturgie zum 
Download bereit. Kreuzwege für Kinder und Erwach-
sene können auch in gedruckter Form bestellt werden.
Die Kinderfastenaktion hält zahlreiche Anregungen 
und Angebote zur Gestaltung der Fastenzeit in Kinder-
garten, Grundschule und Gemeinde bereit. Mehr dazu 
finden Sie unter: kinderfastenaktion.de.
Für gemeinsame Spendenaktionen in der Fastenzeit 
stellt Misereor viele Anregungen bereit: Empfohlen wer-
den der „Coffee Stop“-Aktionstag, die „Solibrot“-Ak-
tion, ein Solidaritätslauf oder ein Fastenessen in der Ge-
meinde. Tipps dazu finden Sie auf misereor.de/aktionen.

https://www.dbk.de/katholische-kirche/vatikan/papstbotschaften
https://www.dbk.de/katholische-kirche/vatikan/papstbotschaften
https://fastenaktion.misereor.de/liturgie
http://www.kinderfastenaktion.de
http://misereor.de/aktionen
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Am 4. Fastensonntag, dem 15. März 2026, soll in allen 
katholischen Gottesdiensten der Aufruf der deutschen 
Bischöfe zur Misereor-Fastenaktion bekannt gemacht 
werden. Legen Sie an diesem Wochenende bitte auch die 
Spendentütchen in der Kirche aus. Diese können auch 
dem Pfarrbrief beigelegt werden.
Am 5. Fastensonntag, dem 22. März 2026, wird mit der 
Misereor-Kollekte um Unterstützung der Projekte in 
Afrika, Asien, Ozeanien und Lateinamerika gebeten. 
Die Kollekte soll nach den Fürbitten angekündigt wer-
den. Für spätere Spenden sollte das Misereor-Schild am 
Opferstock bis zum Sonntag nach Ostern stehen bleiben. 
Das „Fastenopfer der Kinder“ soll gemeinsam mit der 
Gemeindekollekte überwiesen werden. Die Kollekte soll 
zeitnah und ohne Abzug über die Bistumskasse an Mise-
reor weitergeleitet werden.
Der Ertrag der Kollekte ist von den Pfarrgemeinden 
innerhalb von 14 Tagen zu überweisen an:
Bistum Rottenburg-Stuttgart
Volksbank in der Region eG
IBAN: DE48 6039 1310 0005 4040 02
BIC: GENODES1VBH
Verwendungszweck: 86100400 Misereor
(+ Partnernummer der Gemeinde)
Fragen zur Fastenaktion beantwortet das „Team Fas-
tenaktion“ bei Misereor, Tel.: 0241 442-445, E-Mail: 
fastenaktion@misereor.de. Unter misereor.de/fasten​
aktion finden Sie weitere Informationen sowie Materia-
lien zum Download. Diese können Sie auch bestellen 
unter misereor-medien.de oder via E-Mail unter 
bestellung@misereor.de.

BO-Nr. 4551 – 27.10.2025 
PfReg. F 1.1 d 2

Dekret 
Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen 

Caritasverbandes (AVR)
Nachstehende Beschlüsse der Bundeskommission der 
Arbeitsrechtlichen Kommission vom 09.10.2025 setze 
ich hiermit gemäß § 21 der Ordnung der Arbeitsrechtli-
chen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. 
in Kraft. Dieser Beschluss wird im Kirchlichen Amts-
blatt veröffentlicht.
Rottenburg a. N., den 4. Dezember 2025
+ Dr. Klaus Krämer
Bischof

Die Bundeskommission beschließt:

AVR ab 1. Januar 2027

A. 
Beschlusstext:

I.	 Textfassung der AVR ab 1. Januar 2027
1.	 Die AVR werden zum 1.  Januar 2027 geändert 

und neu strukturiert. Der vollständige Text der 
AVR einschließlich ihrer Anlagen wird dazu 
zum 1. Januar 2027 durch die im Anhang dieses 
Beschlusses als „AVR 2027“ bezeichnete Fas-

sung der AVR ersetzt. Dieser ist Bestandteil des 
Beschlusses.

2.	 Die Bestimmungen des Anhangs Überleitung 
können gemäß §  59 Abs.  2 AVR in der neuen 
Fassung nach Nr.  1 bereits vor dem 1.  Januar 
2027 angewendet werden mit der Maßgabe, dass 
die Überleitung frühestens zum 1. Januar 2027 
wirksam werden kann.

II.	 Mittlere Werte
Die in der nach I. Nr. 1 geänderten Textfassung der 
AVR benannten Werte, für die die Regelungskompe-
tenz der Regionalkommissionen nach §  13 Abs.  3 
Satz 1 f. der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission besteht, sind als mittlere Werte nach §  13 
Abs.  1 Sätze  1  ff. der Ordnung der Arbeitsrechtli-
chen Kommission festgelegt. Soweit mittlere Werte 
durch die Beschlüsse der Bundeskommission vom 
5. Juni 2025 zur „Tarifrunde Anlage 30 zu den AVR 
(Ärzte)“ und zur „Allgemeine Tarifrunde Caritas 
2025 Teil 1“ befristet festgelegt wurden, gelten diese 
Befristungen auch weiterhin für die neue Textfas-
sung nach I. Nr. 1.

III.	Inkrafttreten
Dieser Beschluss tritt zum 9. Oktober 2025 in Kraft.

Bemessungssatz der Weihnachtszuwendung 
und Jahressonderzahlung 

A. 
Beschlusstext:

I.	 Änderung in Anmerkung 2 in den Anmerkungen 
zu Abschnitt XIV der Anlage 1 zu den AVR
1.	 Die bisherige Anmerkung 2 wird wie folgt neu 

gefasst:
„Anmerkung 2:
Wegen der Festschreibung der Weihnachtszu-
wendung beträgt abweichend von Absatz d 
Satz 1 der Bemessungssatz für die Weihnachts-
zuwendung 77,51 v.H.“

2.	 Die bisherige (RK Ost) Anmerkung 2: der An-
merkungen zu Abschnitt XIV der Anlage 1 zu 
den AVR entfällt.

II.	 Änderung in § 16 den Anlagen 31 und 32 zu den 
AVR
Der bisherige Absatz 3 des § 16 der Anlagen 31 und 
32 zu den AVR fällt weg. 

III.	Änderung in § 15 der Anlage 33 zu den AVR
Der bisherige Absatz 3 des § 15 der Anlage 33 zu den 
AVR fällt weg. 

IV.	 Inkrafttreten 
Die Änderungen treten zum 1. Januar 2026 in Kraft. 

mailto:fastenaktion@misereor.de
http://misereor.de/fastenaktion
http://misereor.de/fastenaktion
https://www.misereor.de/informieren/alle-publikationen/bestellung-misereor-renovabis-weltgebetstag
mailto:bestellung@misereor.de
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BO-Nr. 5080 – 28.11.2025 
PfReg. D 1.1 a

Gesetz zur Novellierung der Ordnung für die 
Kirchengemeinden und örtlichen kirchlichen 
Stiftungen – Kirchengemeindeordnung/KGO

Die Ordnung für die Kirchengemeinden und örtlichen 
kirchlichen Stiftungen – Kirchengemeindeordnung/
KGO in der Fassung vom 1. März 2019 (BO-Nr. 6477 – 
04.12.18, KABl. 63 [2019] S.  35–56), mit Änderungen 
vom 31.  Mai 2019 (BO-Nr.  3282 – 31.05.19, KABl.  63 
[2019] S. 278–279), vom 14. Mai 2020 (BO-Nr. 2666 – 
14.05.20, KABl. 64 [2020] S. 183), vom 17. Februar 2021 
(BO-Nr.  805 – 17.02.21, KABl.   65 [2021] S.  135–136) 
und vom 31. Mai 2022 (BO-Nr. 2911 – 31.05.22, KABl. 66 
[2022] S. 457–459) wird nach Mitteilung der avisierten 
Änderung gegenüber dem Ministerium für Kultus, Ju-
gend und Sport Baden-Württemberg durch Schreiben 
des Bischöflichen Ordinariates der Diözese Rottenburg-
Stuttgart vom 5. Februar 2025 sowie nach Anhörung der 
zu beteiligenden Gremien mit Wirkung zum 15. Januar 
2026 um den Paragraphen 45a folgendermaßen ergänzt:

§ 45a Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit 
im Sitzungsraum

(1)	 Der Pfarrer kann gemeinsam mit dem/der Gewählten 
Vorsitzenden bei der Einladung zur Sitzung bestim-
men, dass notwendige öffentliche Sitzungen des Kir-
chengemeinderats ohne persönliche Anwesenheit 
einiger oder aller Mitglieder im Sitzungsraum durch-
geführt werden können. Dies gilt nur, sofern eine Be-
ratung und Beschlussfassung durch zeitgleiche 
Übertragung von Bild und Ton mittels geeigneter 
technischer Hilfsmittel, insbesondere in Form einer 
Videokonferenz, für alle Mitglieder möglich ist. Die-
ses Verfahren darf nur bei Gegenständen einfacher 
Art gewählt werden.
Keine Gegenstände einfacher Art sind Beschlüsse zu
1.	 Änderungen in Bezug auf Rechtsstellung und 

Strukturen der Körperschaft,
2.	 Änderungen von bestehenden Ordnungen und 

Vereinbarungen,
3.	 Wahlen,
4.	 Einstellung, Ernennung und Entlassung von 

Mitarbeitern,
5.	 Verabschiedung des Haushaltsplanes mit Stel-

lenplan sowie Feststellung des Jahresabschlus-
ses gemäß § 73,

6.	 Schuldaufnahme,
7.	 Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grund-

stücken und grundstücklichen Rechten,
8.	 Neubau oder Erweiterung von Gebäuden der 

Kirchengemeinde,
9.	 bedeutenden Instandsetzungen von Gebäuden 

und deren Ausstattung,
10.	 Vertragsabschlüssen über 10.000 €.
Die konstituierende Sitzung kann nur unter persön-
licher Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum 
durchgeführt werden.

Bei öffentlichen Sitzungen muss eine audiovisuelle 
Teilnahme auch für die Öffentlichkeit möglich sein. 
Mitschnitte der Sitzung sind nicht erlaubt. Die Ab-
stimmungen in solchen Sitzungen erfolgen offen. 
Geheime Abstimmungen sind nicht möglich.

(2)	 Bei anderen Gegenständen, die nicht einfacher Art 
sind, darf dieses Verfahren nur gewählt werden, 
wenn die Sitzung andernfalls aus schwerwiegenden 
Gründen nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden 
könnte.
Das Vorliegen von schwerwiegenden Gründen wird 
durch die Bischöfliche Aufsicht per Dekret bekannt-
gegeben.

(3)	 Die Kirchengemeinde hat sicherzustellen, dass die 
technischen Anforderungen für eine ordnungsge-
mäße Durchführung der Sitzung einschließlich Be-
ratung und Beschlussfassung eingehalten werden. 
Die weiteren Regelungen der KGO bleiben unbe-
rührt.

(4)	 Diese Regelung gilt analog für Sitzungen der Aus-
schüsse.

Dieses Gesetz tritt am 15. Januar 2026 in Kraft. Es wird 
im Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese Rottenburg-
Stuttgart bekannt gemacht.
Rottenburg a. N., den 11. Dezember 2025
+ Dr. Klaus Krämer
Bischof

BO-Nr. 5088 – 01.12.2025 
PfReg. H 9.2

Aufstellen der Haushaltspläne 2026 
für die (Gesamt-)Kirchengemeinden 

der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
(Aktualisierter Haushaltserlass 2026)

1. 
Finanzielle Rahmenbedingungen

Wie bekannt und vielfach diskutiert, war perspektivisch 
mit zurückgehenden Kirchensteuermitteln für die Diö-
zese Rottenburg-Stuttgart und ihre Kirchengemeinden 
zu rechnen. Ausschlaggebend sind dabei, neben der sich 
nachhaltig eingetrübten wirtschaftlichen Lage in 
Deutschland und insbesondere Württemberg (Maschi-
nenbau und Automobilwirtschaft), die Zahl der Kirchen-
austritte und der Eintritt der gut verdienenden „Baby-
Boomer“ in den Ruhestand.
Bislang wurde in den Planungen davon ausgegangen, 
dass sich der auf die Kirchengemeinden entfallende Kir-
chensteueranteil bei ca. 280 – 290 Mio. € jährlich einpen-
deln und stagnieren wird. Durch die steigenden Perso-
nal- und Sachkosten (Stichwort Inflation) war auf dieser 
Basis perspektivisch mit einem Delta von ca. 65 Mio. € 
jährlich bis zum Jahr 2035 zu rechnen.
Auf Basis der aktuellen Zahlen ist jedoch bereits im Jahr 
2025 der ursprüngliche Planansatz des Kirchensteuer-
eingangs nicht mehr zu halten. Voraussichtlich wird in 
diesem Jahr durch einen Mindereingang der Kirchen-
steuer nur mit einem Anteil von ca. 259 Mio. € zu rech-
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nen sein, für das Jahr 2026 voraussichtlich 260 Mio.  € 
und für das Jahr 2027 dann nur noch mit 248 Mio. €.
Diese Zahlen haben gravierende Auswirkungen auf die 
bereits ursprünglich mit einer Entnahme aus der Rück-
lage Verteilungsmasse beschlossene Kirchensteuerver-
teilung 2025/2026 wie auch auf den kommenden Pla-
nungszeitraum 2027/2028 und machen ein aktives 
Handeln notwendig.

2. 
Zuweisungen 2025

Die Steuerzuweisungen an die Kirchengemeinden (Di-
rektzuweisungen inkl. Zuschläge) und die Zuweisungen 
des Ausgleichstocks für das Jahr 2025 werden in der be-
willigten Höhe ausbezahlt. Die dafür bereits eingeplante 
Entnahme aus der Rücklage Verteilungsmasse in Höhe 
von 21,52 Mio.  € muss voraussichtlich außerplanmäßig 
auf ca. 35,56 Mio. € erhöht werden.

3. 
Festlegung der Steuerzuweisungen 2026

Der Haushaltserlass 2025/2026 (vgl. Kirchliches Amts-
blatt Nr. 11 2024 vom 15. November 2024) wird in Bezug 
auf die Steuerzuweisung 2026 wie folgt geändert:

3.1	 Die Zuweisungsmasse für die Direkten Zuweisungen 
an die Kirchengemeinden wird im Jahr 2026 auf 
167  Mio.  € festgesetzt (§  4 Abs.  1 Verteilungs
satzung – VS).
Aufgrund der derzeitigen Steuerschätzung bedingt 
diese Festlegung eine Entnahme bei der Rücklage 
„Verteilungsmasse“ für das Jahr 2026 in Höhe von 
23,06 Mio. €.
Ein auf die Direkten Zuweisungen entfallender 
Mehreingang 2026 beim Kirchensteueranteil der 
Kirchengemeinden führt zu einer Absenkung der 
Rücklagenentnahme; ein evtl. Mindereingang wird 
zusätzlich der Rücklage „Verteilungsmasse“ ent-
nommen. Der Diözesanrat bzw. Kirchensteuerrat hat 
aber vor oder nach der Zuführung grundsätzlich die 
Möglichkeit, über die Zuführung oder ggf. eine Ent-
nahme anderweitig zu entscheiden.
Den Kirchengemeinden werden damit im Jahr 2026 
167  Mio.  € anstatt der ursprünglich eingeplanten 
183  Mio.  € zugewiesen. Bitte berücksichtigen Sie 
diese um 8,7 % geringere Zuweisung bei der Bewirt-
schaftung der Haushalte 2026. Ziel ist es, dadurch 
eine längere Verfügbarkeit der Rücklage Vertei-
lungsmasse zu erreichen und damit den Kirchen-
steuerrückgang länger abfedern zu können.

3.2	 Die Beträge für die Mindestausstattung (Sockelga-
rantie) der Kirchengemeinden (§ 8 VS) und die ein-
heitliche „Pro-Kopf-Quote“ die Fortschreibung des 
Zuschlags für Kindergartengruppen zur Kompensa-
tion des Wegfalls des Fremdträgerzuschusses blei-
ben von der o. g. Absenkung unberührt.

4. 
Erstellen der Haushaltspläne 2026

Sofern der Haushaltsplan für das Jahr 2026 noch nicht 
erstellt wurde, ist die hiermit abgesenkte Steuerzuwei-
sung bei der Planung zu berücksichtigen. Es sind dabei 
Konsolidierungen zu beraten und umzusetzen.

Sollte der Haushaltsplan für das Jahr 2026 bereits erstellt 
sein, ist bei einem weiterhin ausgeglichenen Haushalt 
bzw. geringem Fehlbetrag und damit in der Regel kein 
Nachtragshaushaltsplan zu erstellen.
Ein Nachtragshaushaltsplan gem. § 7 HKO ist nur dann 
zu erstellen, wenn durch die abgesenkte Kirchensteuer-
zuweisung ein erheblicher Fehlbetrag (mindestens in 
Höhe von 5 % des Haushaltsvolumens im Verwaltungs- 
bzw. Ergebnishaushalt) entsteht. Zur Verhinderung des 
Fehlbetrags und damit auch der Pflicht zur Erstellung 
eines Nachtragshaushaltes können auch ausreichende 
Einsparungen beraten und beschlossen werden.
In Bezug auf die Möglichkeit des Haushaltsausgleichs 
durch den Ausgleichstock wird darauf hingewiesen, dass 
Kirchengemeinden, Gesamtkirchengemeinden und De-
kanate sowie kirchliche Zweckverbände, die die doppelte 
Buchführung (kirchliche Doppik) eingeführt haben, 
keine Zuzahlung zum Haushaltsausgleich und Schulden-
dienst erhalten (vgl §§  24 und 25 HKO). In der doppi-
schen Buchführung sind Ausgleichszahlungen für Fehl-
beträge aus dem Jahresabschluss und den Vorjahren 
frühestens nach 3  Jahren durch eine Verrechnung mit 
dem Basiskapital möglich. 
Da der Ausgleichstock weiterhin der „Rettungsanker“ 
der Kirchengemeinden sein soll, wird festgelegt, dass die 
Verrechnung mit dem Basiskapital nicht erfolgen muss. 
Stattdessen kann ab diesem Zeitpunkt ein Ausgleich des 
Fehlbetrages beim Ausgleichstock beantragt werden.
Im Zuge einer Gleichbehandlung und teilweiser Vorbe-
reitung der Kirchengemeinden auf die Doppik wird der 
Ausgleich unabhängig von der Buchführungsform ab 
dem Jahr 2026 auf Basis des Jahresabschlusses erfolgen. 
Dies bedeutet, dass kamerale Kirchengemeinden nach 
einem Jahr einen Antrag auf Ausgleich des Jahresfehl-
betrages stellen können, doppische Kirchengemeinden 
gemäß § 25 Abs. 3 HKO nach drei Jahren, jeweils auf 
Basis des Jahresabschlusses. 
Um dies rechtlich zu ermöglichen, wird hiermit eine Dis-
pensation von den Ziffern 3.2 und 4 der Ausgleichstock
richtlinien erteilt.

5. 
Konsolidierungsansätze

Die kirchengemeindlichen Haushalte sind durch zwei 
große Kostenblöcke geprägt: Bauen (2024: ca. 
133  Mio.  €) und Personal (Mesner, Kirchenmusiker, 
Hausmeister, Reinigungskräfte, Pfarramtssekretärinnen, 
Kirchenpfleger, Kindergartenpersonal, etc.).
Da bereits seit einigen Jahren zu erwarten war, dass sich 
die finanzielle Situation verschärft, wurde nach umfang-
reichen Vorberatungen im November 2023 das Projekt 
„Räume für eine Kirche der Zukunft“ beschlossen und 
zum 1. Januar 2024 gestartet. Das Projekt fokussiert auf 
den beheizten, kirchensteuerfinanzierten und nichtsak-
ralen Gebäudebestand. Vorgabe ist eine Konsolidierung 
von mindestens 30 % dieser Flächen. Umsetzungshori-
zont ist auf Basis der ursprünglichen finanziellen Pla-
nungen das Jahr 2035. Das Projekt ist erfolgreich ange-
laufen. Aktuell gehen erste Beschlussoptionen der 
Zukunftsausschüsse ein.
Durch die nun bekannten Zahlen für das laufende Jahr 
und die Prognosen für die Folgejahre ist klar, dass die 
Projektergebnisse äußerst wichtig zur Erreichung der 
Einsparziele sein werden und stringent zu verfolgen sind. 
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Des Weiteren sollte im Bereich des Bauens bzw. des 
Bauunterhalts der Mitteleinsatz auf ein absolut notwen-
diges Maß beschränkt werden.
Mit Blick auf den zweiten großen Kostenblock, jenen des 
Personals, ist es von großer Wichtigkeit, dem bestehen-
den Personal Sicherheit mit Blick auf die individuelle Be-
schäftigung zu geben und Einsparungen überwiegend 
durch Fluktuation zu erzielen. Zur Reduzierung von Per-
sonalkosten sollten folgende Maßnahmen in Betracht ge-
zogen werden:
-	 Beschluss zur Personalkostendeckelung (Beschluss 

zur Festlegung eines Gesamtbetrags)
-	 Stellenwiederbesetzungssperren (befristet/unbefris-

tet)
Um die notwendige Konsolidierung im Bereich des kir-
chengemeindlichen Personals strategisch erreichen zu 
können, ist mit Blick auf den Prozess „Kirche der Zu-
kunft“ nach örtlichen und regionalen Schwerpunkten zu 
gewichten. Anderes muss perspektivisch losgelassen 
werden.
Als übergreifende Maßnahme zur Sicherung des Haus-
haltsausgleichs kann eine „globale Minderausgabe“ (pro-
zentuale Einsparung bei allen Haushalts- bzw. Kosten-
stellen) beschlossen werden.

6. 
Vorlagetermine

Vorlage der Haushaltspläne an die Bischöfliche Auf-
sicht
Für Kirchengemeinden, die Zuweisungen aus dem Inves-
titionsprogramm benötigen:

2026		  1. Juni 2026

Vorlage der Rechnungsabschlüsse an den Diözesanver-
waltungsrat
Für Kirchengemeinden, die Zuweisungen aus dem Inves-
titionsprogramm benötigen:

2025		  1. Juni 2026

Anträge für Investitionszuweisungen aus dem Aus-
gleichstock

für 2026		  1. Juni 2026

Die Vorlage erfolgt seit dem Doppelhaushalt 2023/2024 
in digitaler Form (PDF-Format). Ausgenommen hiervon 
sind lediglich die Doppelhaushaltspläne, welche von den 
Gebietsreferenten zu unterzeichnen sind.

7. 
Umsetzungsvorgaben aus den Ergebnissen der 

Taskforces Kameralistik und Doppik
Zur Optimierung der doppischen und kameralistischen 
Buchhaltung haben mit Praktikern besetzte Taskforces 
Vereinfachungen erarbeitet. Die Sitzung des Bischöfli-
chen Ordinariats hat diesen Vorschlägen rechtliche Ver-
bindlichkeit gegeben. Zum 1. Januar 2026 sind folgende 
Maßnahmen verpflichtend:
-	 ordnungsgemäße Vorkontierung durch die Kirchen-

pflegen
-	 keine unterjährigen Verrechnungen in den Seelsorge

einheiten

-	 Erhöhung der Wertgrenzen für Anlagenbuchhaltung 
und Inventarisierung (auf 10.000 €, betrifft nur dop-
pische Kirchengemeinden)

-	 monatliche Erstellung der Tagesabschlüsse (betrifft 
nur doppische Kirchengemeinden)

Wir bitten um Beachtung und entsprechende Umsetzung 
der Vereinfachungen. Weitere bereits beschlossene Um-
setzungsvorgaben mit Wirkung ab dem Jahr 2027 ff. 
werden im Haushaltserlass 2027/2028 ausgeführt.

8. 
Ausblick auf das Jahr 2027

Bereits jetzt ist absehbar, dass sich der Kirchensteuerein-
gang weiter absenken wird. Für die Jahre 2027 ff. ist 
folglich mit einer weiteren Absenkung der Kirchensteu-
erzuweisung zu rechnen. Wir bitten dies bei den weiteren 
Beratungen und Entscheidungen in den Kirchengemein-
den zu berücksichtigen.
Mit Veröffentlichung im kirchlichen Amtsblatt der Diö-
zese Rottenburg-Stuttgart am 15.  Dezember 2025 wird 
die Genehmigung der Haushaltspläne ab dem Haushalts-
jahr 2027 nicht mehr durch die Dekane erfolgen, sondern 
durch die bischöfliche Aufsicht.
Rottenburg a. N., den 1. Dezember 2025
Dr. Clemens Stroppel
Generalvikar

BO-Nr. 5047 – 27.11.2025 
PfReg. M 4.3

Richtlinien zur Förderung von innovativen 
Initiativen und Projekten 

für junge Erwachsene 
FLÜGEL-Innovationsförderung

I. 
Vorbemerkungen

Der Diözesanrat richtete das diözesane Projekt „Junge 
Erwachsene“ ein, um im Sinne einer vernetzten und ko-
operativen Pastoral jungen Erwachsenen glaubenskom-
munikative Räume zu eröffnen und ihnen seelsorgerli-
che Begleitung anbieten zu können. Dies geschieht 
überall dort, wo Kirche – bestenfalls in Kooperation mit 
weltlichen Partnern und Partnerinnen – einen Zugang zu 
jungen Menschen sucht und einen Beitrag zu gelingen-
dem Leben anbietet. Um innovative Ideen im Bereich der 
Jungen-Erwachsenen-Pastoral zu ermöglichen, stellt der 
Diözesanrat einen Innovationsfonds über 500.000 Euro 
zur Verfügung.
Die FLÜGEL-Förderung dient bereits erprobten Ideen 
als Möglichkeit zum Wachstum und zur Skalierung. Was 
im Kleinen gut funktioniert, darf flügge werden.

II. 
Geförderte Maßnahmen

Gefördert werden innovative Projekte und Personen, die 
seit 2020 schon einmal eine Förderung durch die Projekt-
stelle erhalten haben und deren Wirksamkeit nachgewie-
sen werden kann.
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Die Zielgruppe ist junge Erwachsene im Alter von ca. 
18–35 Jahren, die bisher keinen oder wenig Kontakt zu 
Kirche bzw. kirchlichen Angeboten haben. Junge Er-
wachsene können selbst Umsetzende des Projekts oder 
auch ausschließlich Teilnehmende sein.
Bestenfalls findet das Projekt in Kooperation mit einem 
nicht-kirchlichen Kooperationspartner statt, der den 
Kontakt zur Zielgruppe gewährleistet.
Der inhaltliche Schwerpunkt des Projekts liegt auf The-
men und Fragen junger Erwachsener.
Im begründeten Einzelfall kann die diözesane Projekt-
leitung von einzelnen Vorgaben abweichen.

III. 
Antrag und Bewilligung

Anträge sind unter Verwendung des bereitgestellten An-
tragsformulars und mit einem Finanzierungplan auf 
bereitgestellter Vorlage unter Angabe des Betreffs 
„FLÜGEL-Förderung“ per Mail einzureichen unter: 
jungeerwachsene@drs.de.
Für die Skateboard- und die Flügel-Förderung (vgl. 
KABl. 2026, Nr. 1, S. 6 ff.) stehen pro Jahr mindestens 
150.000 Euro zur Verfügung. Anträge werden nach Rei-
henfolge des Eingangs der vollständigen Unterlagen bei 
der Projektstelle Junge Erwachsene bearbeitet und be-
schieden.
Der letztmögliche Zeitpunkt für einen Antragseingang 
ist der 31. Dezember 2028.
Ob ein Antrag gefördert wird, entscheidet die diözesane 
Projektleitung, welche auch die bewilligende Stelle im 
Bischöflichen Ordinariat ist, im Gespräch mit den An-
tragsstellenden und in Absprache mit einer Vertretung 
des Pastoralausschusses des Diözesanrats.
Pro Einrichtung kann zeitgleich entweder ein Antrag ge-
mäß dieser Richtlinie (FLÜGEL-Innovationsförderung) 
oder gemäß der Richtlinie zur SKATEBOARD-Inno
vationsförderung (Amtsblatt 2026, Nr.  1, S.  7 f., BO-
Nr. 5046) gefördert werden. Die Höchstgrenze der diö
zesanen FLÜGEL-Förderung je Projekt beträgt 
50.000 Euro.
Nach Prüfung und Genehmigung des Förderantrags 
durch die diözesane Projektleitung wird ein Förderbe-
scheid erstellt.
Ein Verwendungsnachweis über die tatsächlich benötig-
ten Mittel ist 21 Tage nach dem Projektende per E-Mail 
einzureichen unter: jungeerwachsene@drs.de. Der Ver-
wendungsnachweis muss eine zahlenmäßige Auflistung 
der verwendeten Mittel und eine textliche Angabe zur 
Wirksamkeit des Projektes enthalten.
Rottenburg a. N., den 4. Dezember 2025
Matthäus Karrer 
+Weihbischof
Leitung HA IV

BO-Nr. 5046 – 27.11.2025  
PfReg. M 4.3

Richtlinien zur Förderung von innovativen 
Initiativen und Projekten für junge 

Erwachsene 
SKATEBOARD-Innovationsförderung

I. 
Vorbemerkungen

Der Diözesanrat richtete das diözesane Projekt „Junge 
Erwachsene“ ein, um im Sinne einer vernetzten und ko-
operativen Pastoral jungen Erwachsenen glaubenskom-
munikative Räume zu eröffnen und ihnen seelsorgerli-
che Begleitung anbieten zu können. Dies geschieht 
überall dort, wo Kirche – bestenfalls in Kooperation mit 
weltlichen Partnern/Partnerinnen – einen Zugang zu 
jungen Menschen sucht und einen Beitrag zu gelingen-
dem Leben anbietet. Um innovative Ideen im Bereich der 
Jungen-Erwachsenen-Pastoral zu ermöglichen, stellt der 
Diözesanrat einen Innovationsfonds über 500.000 Euro 
zur Verfügung.
Die SKATEBOARD-Förderung dient innovativen Ideen 
mit Entwicklungspotenzial als Anschubfinanzierung. 
Eine große Idee darf klein beginnen: Statt direkt ein 
Auto zu bauen, um von A nach B zu kommen, wird klein 
angefangen und mit einem Skateboard erprobt, ob die 
Idee ihr Potenzial entfalten wird.

II. 
Geförderte Maßnahmen

Gefördert werden innovative Projekte und Initiativen, 
die in dieser Art für diesen Ort neu sind.
Die Idee selbst muss weiterentwickelbar bzw. skalierbar 
sein.
Die Zielgruppe sind junge Erwachsene im Alter von ca. 
18–35 Jahren, die bisher keinen oder wenig Kontakt zu 
Kirche bzw. kirchlichen Angeboten haben. Junge Er-
wachsene können selbst Umsetzende des Projekts oder 
auch ausschließlich Teilnehmende sein.
Bestenfalls findet das Projekt in Kooperation mit einem 
nicht-kirchlichen Kooperationspartner statt, der den 
Kontakt zur Zielgruppe gewährleistet.
Der inhaltliche Schwerpunkt des Projekts liegt auf The-
men und Fragen junger Erwachsener.
Die Förderung richtet sich bevorzugt an Projekte, die 
noch nicht gestartet haben.
Im begründeten Einzelfall kann die diözesane Projekt-
leitung von einzelnen Vorgaben abweichen.

III. 
Antrag und Bewilligung

Anträge sind unter Verwendung des bereitgestellten An-
tragsformulars und mit einem Finanzierungplan auf be-
reitgestellter Vorlage unter Angabe des Betreffs 
„SKATEBOARD-Förderung“ per E-Mail einzureichen 
unter: jungeerwachsene@drs.de.
Für die Skateboard- und die Flügel-Förderung (vgl. 
KABl. 2026, Nr. 1, S. 6 ff., BO-Nr. 5047) stehen pro Jahr 
mindestens 150.000 Euro zur Verfügung. Anträge wer-
den nach Reihenfolge des Eingangs der vollständigen 
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Unterlagen bei der Projektstelle Junge Erwachsene bear-
beitet und beschieden.
Der letztmögliche Zeitpunkt für einen Antragseingang 
ist der 31. Dezember 2028.
Ob ein Antrag gefördert wird, entscheidet die diözesane 
Projektleitung, welche auch die bewilligende Stelle im 
Bischöflichen Ordinariat ist, im Gespräch mit den An-
tragsstellenden.
Pro Einrichtung kann zeitgleich entweder ein Antrag ge-
mäß dieser Richtlinie (SKATEBOARD-Innovations
förderung) oder gemäß der Richtlinie zur FLÜGEL-
Innovationsförderung (KABl. 2026, Nr.  1, S.  6 f. vom 
15.01.​2026) gefördert werden. Die Höchstgrenze der 
diözesanen SKATEBOARD-Förderung je Projekt be-
trägt 5.000 Euro.
Nach Prüfung und Genehmigung des Förderantrags 
durch die diözesane Projektleitung wird ein Förder
bescheid erstellt.
Ein Verwendungsnachweis über die tatsächlich benötig-
ten Mittel ist 21 Tage nach dem Projektende per E-Mail 
einzureichen unter: jungeerwachsene@drs.de. Der Ver-
wendungsnachweis muss eine zahlenmäßige Auflistung 
der verwendeten Mittel und eine textliche Angabe zur 
Wirksamkeit des Projektes enthalten.
Rottenburg a. N., den 4. Dezember 2025
Matthäus Karrer 
+Weihbischof
Leitung HA IV

BO-Nr. 5045 – 27.11.2025  
PfReg. M 4.3

Richtlinien zur Förderung von Initiativen und 
Projekten für junge Erwachsene 

LÄUFT-Förderung

I. 
Vorbemerkungen

Der Diözesanrat richtete das diözesane Projekt „Junge 
Erwachsene“ ein, um im Sinne einer vernetzten und ko-
operativen Pastoral jungen Erwachsenen glaubenskom-
munikative Räume zu eröffnen und ihnen seelsorgerli-
che Begleitung anbieten zu können. Dies geschieht 
überall dort, wo Kirche – bestenfalls in Kooperation mit 
weltlichen Partnern und Partnerinnen – einen Zugang zu 
jungen Menschen sucht und einen Beitrag zu gelingen-
dem Leben anbietet.
Die LÄUFT-Förderung dient als Unterstützung von Pro-
jekten, die vor Ort bereits erprobt sind und gut laufen, 
sich allerdings stetiger Finanzierungsfragen ausgesetzt 
sehen.

II. 
Geförderte Maßnahmen

Gefördert werden Projekte und Aktionen, die im Kalen-
derjahr 2026 stattfinden.
Die Zielgruppe sind junge Erwachsene im Alter von ca. 
18–35 Jahren, die bisher keinen oder wenig Kontakt zu 
Kirche bzw. kirchlichen Angeboten haben. Junge Er-

wachsene können selbst Umsetzende des Projekts oder 
auch ausschließlich Teilnehmende sein.
Der inhaltliche Schwerpunkt des Projekts liegt auf The-
men und Fragen junger Erwachsener.
Bestenfalls findet das Projekt in Kooperation mit einem 
nicht-kirchlichen Kooperationspartner statt, der den 
Kontakt zur Zielgruppe gewährleistet.
Die Maßnahmen müssen offen ausgeschrieben werden 
und dürfen nicht nur für geschlossene Gruppen sein.
Die Förderung richtet sich bevorzugt an Projekte, die 
noch nicht gestartet haben.
Im begründeten Einzelfall kann die diözesane Projekt-
leitung von einzelnen Vorgaben abweichen.

III. 
Antrag und Bewilligung

Anträge sind unter Verwendung des bereitgestellten An-
tragsformulars und mit einem Finanzierungplan auf 
bereitgestellter Vorlage unter Angabe des Betreffs 
„LÄUFT-Förderung“ per Mail einzureichen unter: 
jungeerwachsene@drs.de.
Der letztmögliche Zeitpunkt für einen Antragseingang 
ist der 1. November 2026.
Ob ein Antrag gefördert wird, entscheidet die diözesane 
Projektleitung, welche auch die bewilligende Stelle im 
Bischöflichen Ordinariat ist, im Gespräch mit den An-
tragsstellenden.
Pro Einrichtung wird nur ein Antrag gefördert.
Die Förderung ist stets eine Teilfinanzierung von bis zu 
75 % der Gesamtkosten. Der Eigenanteil muss im Finan-
zierungsplan ausgewiesen werden. Die Höchstgrenze der 
diözesanen Förderung je Projekt beträgt 1.000 Euro.
Nach Prüfung und Genehmigung des Förderantrags 
durch die diözesane Projektleitung wird ein Förderbe-
scheid erstellt.
Ein Verwendungsnachweis über die tatsächlich benötig-
ten Mittel ist 21 Tage nach dem Projektende per E-Mail 
einzureichen unter: jungeerwachsene@drs.de. Der Ver-
wendungsnachweis muss eine zahlenmäßige Auflistung 
der verwendeten Mittel und eine textliche Angabe zur 
Wirksamkeit des Projektes enthalten.
Rottenburg a. N., den 4. Dezember 2025
Matthäus Karrer 
+Weihbischof
Leitung HA IV
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BO-Nr. 4814 – 12.11.2025 
PfReg. K 4.1

Weihe und Verteilung der heiligen Öle
Die Chrisammesse feiert Bischof Dr.  Klaus Krämer in 
diesem Jahr am Montag in der Karwoche, 30.  März 
2026, um 10:30  Uhr im Dom St.  Martin zu Rotten-
burg.
Dieser im Kirchenjahr einmaligen Messe, in der die 
heiligen Öle geweiht werden, steht der Bischof in Konze-
lebration mit seinem Presbyterium vor. Sie will Aus-
druck der Verbundenheit zwischen dem Bischof und 
seinen Priestern sein. Zum Zeichen der Einheit der Diö-
zesanpriester konzelebrieren mit dem Bischof Priester 
aus allen Bereichen des Bistums. Der Bischof lädt gemäß 
diesem alten liturgischen Brauch die Priester, zumal die 
Dekane, herzlich ein, mit ihm die Chrisammesse zu 
feiern.
An alle Priester der Diözese ergeht ein eigenes Einla-
dungsschreiben mit näheren Hinweisen zu den Anmelde-
formalitäten und der Möglichkeit zur Konzelebration.
Die Ausgabe der heiligen Öle erfolgt nach der Chrisam-
messe. Es wird dringend darum gebeten, die erforder
lichen Ölgefäße gereinigt mitzubringen. Änderungs-
wünsche für die Menge der Heiligen Öle müssen bis 
10. März 2026 über die Dekanate ans Bischofssekretariat 
cplatz@bo.drs.de gemeldet werden.
Die Verteilung der heiligen Öle in den einzelnen Deka-
naten soll in würdiger und festlicher Form vollzogen 
werden. Es empfiehlt sich, dass die Ölboten der Pfar-
reien  in einer zentralen Kirche des Dekanats zu einer 
(Abend-)Messe zusammenkommen und dort am Ende 
der Eucharistiefeier die heiligen Öle entgegennehmen.
Die geweihten Öle können dann in der Heimatgemeinde 
am Gründonnerstag beim Einzug der Abendmesse mit-
getragen und an einer geeigneten Stelle feierlich depo-
niert werden.

BO-Nr. 4718 – 05.11.2025 
PfReg. D 2.3

Zählung der sonntäglichen 
Gottesdienstteilnehmer am 1. März 2026

Laut Beschluss des Ständigen Rates der Deutschen Bi-
schofskonferenz vom April 1992 (Prot. Nr. 5) sollen für 
die Zwecke der kirchlichen Statistik Deutschlands die 
Gottesdienstteilnehmer einheitlich am zweiten Sonntag 
in der Fastenzeit (1. März 2026) gezählt werden. Zu zäh-
len sind alle Personen, die an den sonntäglichen Hl. Mes-
sen (einschließlich Vorabendmesse) teilnehmen. Mitzu-
zählen sind auch die Besucher der Wort- oder 
Kommuniongottesdienste, die anstelle einer Eucharistie-
feier gehalten werden. Zu den Gottesdienstteilnehmern 
zählen auch die Angehörigen anderer Pfarreien (z. B. 
Wallfahrer, Seminarteilnehmer, Touristen und Besuchs-
reisende).
Das Ergebnis dieser Zählung ist am Jahresende in den 
Erhebungsbogen der kirchlichen Statistik für das Jahr 
2026 unter der Rubrik „Gottesdienstteilnehmer am zwei-
ten Sonntag in der Fastenzeit“ (Pos. 2) einzutragen.

BO-Nr. 5051 – 27.11.2025 
PfReg. E 1.3 b 

Staatliche Vergütung für Religionsunterricht 
an öffentlichen Schulen

 – Stichwoche – 
Für die amtliche Schulstatistik 2026/2027 und die damit 
verbundenen Erhebungen an den Schulen in Baden-
Württemberg hat das Institut für Bildungsanalysen Ba-
den-Württemberg (IBBW) mit Bekanntmachung Az.: 11-
9531-12/10/3 vom 25. November 2025 folgenden Termin 
festgesetzt:

Allgemeinbildende und berufliche Schulen 
Stichwoche: 19. bis 24. Oktober 2026

Stichwoche 2027
Das Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg 
teilt die Stichwochenregelung üblicherweise zum Jahres-
ende mit. In der Regel wird die Stichwoche für die allge-
meinbildenden Schulen und für die beruflichen Schulen 
auf die sechste Woche im Schuljahr (18. bis 23. Oktober 
2027) festgesetzt. Bitte beachten Sie diesen voraussicht-
lichen Termin schon jetzt bei Ihren Planungen.

BO-Nr. 4790 – 19.11.2025 
PfReg. H 7.4 c

Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen

Aktuelle Freistellungsdaten kirchlicher Hilfswerke 
und Rechtspersonen

Nachfolgend wird die aktualisierte Übersicht (Stand: 
19.11.2025) über die Freistellungsdaten einzelner kirch-
licher Hilfswerke und Rechtspersonen veröffentlicht.
Diese Freistellungsangaben sind bei der Ausstellung von 
Zuwendungsbestätigungen durch kirchliche Durchlauf-
stellen (z. B. Kirchengemeinden) in den Fällen zu ver-
wenden, in denen Zuwendungen von Spendern nicht über 
das Bistum Rottenburg-Stuttgart, sondern von den 
Durchlaufstellen direkt an die kirchlichen Hilfswerke 
und kirchlichen Rechtspersonen zu deren steuerbegüns-
tigten Zweckverwendung gegeben werden (z. B. im Rah-
men der Sternsingeraktion an das Kindermissionswerk 
„Die Sternsinger“ e. V. etc.).
Für Zuwendungen, die im Rahmen der angeordneten 
Sonderkollekten (z. B. Adveniat, missio, Misereor, Reno-
vabis usw.) über das Bistum Rottenburg-Stuttgart an die 
kirchlichen Hilfswerke und kirchlichen Rechtspersonen 
weitergeleitet werden, sind die Freistellungsangaben des 
Letztempfängers nicht anzugeben; in diesen Fällen sind 
die Zuwendungsbestätigungen von den kirchlichen 
Durchlaufstellen wie folgt zu formulieren:
„Die Zuwendung wird entsprechend den Angaben des 
Zuwendenden an das Bistum Rottenburg-Stuttgart (An-
stalt des öffentlichen Rechts) weitergeleitet zur weiteren 
Verwendung durch ………………………………... (z. B. 
Misereor)“.
Auf die Ausführungen in Hinweise zur Führung der 
Pfarramtskasse im Orga-Handbuch wird ergänzend ver-
wiesen.

mailto:cplatz@bo.drs.de
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Übersicht über aktuelle Freistellungsangaben kirchlicher Hilfswerke und Rechtspersonen zur 
Verwendung bei der Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen durch kirchliche Durchlaufstellen ab 2026 

(Stand: 19.11.2025)
Bezeichnung der 
kirchlichen Hilfswerke 
und Rechtspersonen

Steuerbegünstigter Zweck Finanzamt StNr. Datum des 
Freistel-
lungs- 
bescheids

Bischöfliche Aktion  
Adveniat e. V. 
Gildehofstr. 2 
45127 Essen

Kirchliche Zwecke 
Mildtätige Zwecke 
Gemeinnützige Zwecke 
(= Förderung von: Wissenschaft u. For-
schung; der Jugendhilfe; der Altenhilfe; 
der Erziehung; der Volks- u. Berufsbil-
dung einschl. Studentenhilfe; internatio-
naler Gesinnung, der Toleranz auf allen 
Gebieten der Kultur und des Völkerver-
ständigungsgedankens; der Entwick-
lungszusammenarbeit; des bürgerschaftli-
chen Engagements )

Essen-NordOst 111/5727/3767 02.01.2025
(gültig bis: 
01.01.2030)

Bonifatiuswerk der 
deutschen Katholi-
ken e. V. 
Kamp 22 
33098 Paderborn

Kirchliche Zwecke Paderborn 339/5794/0212 07.05.2025 
(gültig bis: 
06.05.2030)

Caritasverband der 
Diözese Rottenburg-
Stuttgart e. V. 
Strombergstr. 11 
70188 Stuttgart

Mildtätige Zwecke 
Gemeinnützige Zwecke 
(= Förderung des Wohlfahrtswesens)

Stuttgart-Kö 99015/01121 18.06.2024 
(gültig bis: 
17.06.2029)

Deutscher Caritas
verband e. V. 
Caritas International 
Karlstr. 40 
79104 Freiburg

Mildtätige Zwecke 
Gemeinnützige Zwecke 
(= Förderung des Wohlfahrtswesens, 
Förderung des bürgerschaftlichen Enga-
gements)

Freiburg-Stadt 06469/46596 11.08.2025 
(gültig bis: 
10.08.2030)

Misereor e. V. 
Bischöfliches Hilfswerk 
Aktion gegen Hunger und 
Krankheit in der Welt 
Mozartstr. 9 
52064 Aachen

Kirchliche Zwecke 
Mildtätige Zwecke 
Gemeinnützige Zwecke  
(= Förderung des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege; der Hilfe für politisch, 
rassistisch oder religiös Verfolgte, für 
Flüchtlinge und Vertriebene; der Ent-
wicklungszusammenarbeit)

Aachen-Stadt 201/5900/5748 28.06.2024 
(gültig bis: 
27.06.2029)

missio Internationales 
Katholisches Missions-
werk e. V. 
Goethestr. 43 
52064 Aachen

Kirchliche Zwecke 
Mildtätige Zwecke 
Gemeinnützige Zwecke  
(= Förderung der Wissenschaft und For-
schung; der Religion; der Erziehung; der 
Volks- und Berufsbildung einschließlich 
der Studentenhilfe)

Aachen-Stadt 201/5902/3488 26.05.2025
(gültig bis: 
25.05.2030)

Kindermissionswerk  
„Die Sternsinger“ e. V.  
Stephanstr. 35 
52064 Aachen

Kirchliche Zwecke 
Mildtätige Zwecke 
Gemeinnützige Zwecke  
(= Förderung der Religion, der Jugend-
hilfe, der Volks- und Berufsbildung ein-
schließlich der Studentenhilfe, der Ent-
wicklungszusammenarbeit)

Aachen-Stadt 201/5902/3626 07.06.2024
(gültig bis: 
06.06.2029)

Renovabis e. V. 
Kardinal-Döpfner-Haus  
Domberg 27 
85354 Freising

Kirchliche Zwecke 
Mildtätige Zwecke 
Gemeinnützige Zwecke  
(= Förderung der Entwicklungs
zusammenarbeit)

Freising 115/110/40177 06.03.2025
(gültig bis: 
05.03.2030)

Hinweis:
Bezüglich Zuwendungen an Zuwendungsempfänger, die mehrere steuerbegünstigte Zwecke verfolgen, bestehen keine 
Bedenken, in Zuwendungsbestätigungen alle den Zuwendungsempfänger betreffende steuerbegünstigte Zwecke zu 
benennen.
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Personalangelegenheiten

Personalnachrichten

Personalveränderungen 
bei Priestern und Diakonen

Ernennungen
Pfarrer Michael Ott zum leitenden Pfarrer in den Kir-
chengemeinden St. Martinus in Dunningen, St. Wendeli-
nus in Bösingen, St. Jakobus in Herrenzimmern, St. Ge-
org in Seedorf, St.  Gallus in Villingendorf und 
Filialkirchengemeinde St.  Johannes Baptist in Lacken-
dorf, Seelsorgeeinheit  7 „Eschach-Neckar“, Dekanat 
Rottweil (30.11.2025).
Diakon Jan Rückl zum Diakon im Zivilberuf in den Kir-
chengemeinden St.  Clemens in Stuttgart-Botnang, 
St.  Elisabeth in Stuttgart und St.  Fidelis in Stuttgart, 
Seelsorgeeinheit 4 „Stuttgart-West/Botnang“ und mit ei-
nem Aufgabenschwerpunkt für die Seelsorge und diako-
nische Begleitung der Katholikinnen und Katholiken 
tschechischer und slowakischer Muttersprache im Stadt-
dekanat Stuttgart (01.12.2025).

Pensionierungen
Pfarrer Karl Erzberger in Leutkirch, Dekanat Allgäu-
Oberschwaben (01.12.2025).

Todesfälle
21.11.2025	 Pfarrer i. R. Werner Bayer in Altshausen, 

84 Jahre.
28.11.2025	 Pfarrer i. R. Jos Lemmen in Albstadt-Ebin-

gen, 90 Jahre.

R.I.P.

Stellenausschreibung Frühjahr 2026 
Pastorales Personal in Gemeinde- und 

Kategorialseelsorge
Künftig gelten für alle pastoralen Berufsgruppen (Pries-
ter, Diakone, Gemeindereferentinnen/-referenten, Pasto-
ralreferentinnen/-referenten, Dekanatsreferentinnen/​
-referenten, Inhaber/-innen Profilstellen) zwei einheit
liche Ausschreibungs- und Bewerbungsrunden im Jahr – 
im Frühjahr und im Herbst. Die bislang zusätzliche 
Sommerrunde für Priester entfällt. Die Abläufe der Ver-
fahren bei den verschiedenen pastoralen Berufsgruppen 
wurden vereinheitlicht. Zudem werden Ausschreibungen 
und Bewerbungen ab sofort vollständig digital über das 
Bewerbungsmanagementtool von MHM-eRecruiting ab-
gewickelt. Interessentinnen und Interessenten gelangen 
künftig über einen Link zum MHM-Tool und laden dort 
direkt ihre Unterlagen hoch: ha-v-drs.mhm.jobs
Die Liste mit allen Stellen und den Link zum Bewer-
bungstool finden Sie auch im Mitarbeiterportal (MAP 
> Gruppen > Hauptabteilung V – Pastorales Personal > 
Stellen) und auf der Homepage der HA V (ha-v.drs.de).

Bewerbungsschluss für alle Stellen ist der 3.  März 
2026.
Grundsätzlich ist vor jeder Bewerbung eine Beratung 
durch die/den zuständige/n Berufsgruppen-Referentin/
Referenten in der HA V erforderlich.
Mitarbeitende der GKaMs  	 >	  �Sr. Milva Caro  

MCaro@bo.drs.de
Diakone/Dekanatsreferent:innen	>	 Dr. Marcel Dagenbach  
� MDagenbach@bo.drs.de
Profilstelleninhaber:innen	 >	  �Dr. Pascale Jung  

PJung@bo.drs.de
Priester der Weltkirche	 >	  �Pfr. Francis Kottarathil  

FKottarathil@bo.drs.de
Pastoralreferent:innen 	 >	� Nicole Uhde 	  

NiUhde@bo.drs.de
Inkardinierte Priester 	 > 	�Diakon Jochen Werner  

JWerner@bo.drs.de
Gemeindereferent:innen 	 > 	�Bärbel Zeimantz 	  

BaZeimantz@bo.drs.de

Stellen Ebene Seelsorgeeinheit
Vor Ihrer Bewerbung auf eine Stelle in einer Seelsorge-
einheit nehmen Sie bitte eigenständig Kontakt zu den 
Verantwortlichen in der Seelsorgeeinheit auf und führen 
die nötigen Interessentengespräche vor Ort.
Priester treten zudem in Kontakt mit dem Dekan. Detail-
informationen (Pfarreibericht) zu den einzelnen Pfarr-
stellen erhalten Sie von Berthold Wiest (BWiest@bo.drs.
de). Die in der Liste mit * gekennzeichnete Pfarrei ist der 
Wohnsitz des Pfarrers aller Gemeinden einer Seelsorge-
einheit.
Nach Ihren Interessentengesprächen vor Ort reichen Sie 
Ihre Bewerbung auf die Stelle(n) im digitalen MHM-Tool 
ein (übliche Bewerbungsunterlagen sind tabellarischer 
Kurzlebenslauf mit aktuellem Passfoto, sowie Motivati-
onsschreiben).
Sollten Sie sich nur auf eine Stelle bewerben, entsteht da-
durch keine Zusagegarantie. Teilzeitstellen können kom-
biniert werden mit Aufträgen in anderen Seelsorgeein-
heiten oder mit Religionsunterricht, sofern Bedarf 
vorhanden. Stellen in Seelsorgeeinheiten sind in der Re-
gel immer mit einem RU-Deputat verbunden.

Stellen im Dekanat/Kategorie
Zum Bewerbungsverfahren für kategoriale Stellen ge-
hört ein Bewerbungsgespräch mit den Verantwortlichen 
im Bischöflichen Ordinariat. Fügen Sie für diese Stellen 
bitte Ihrer Bewerbung zusätzlich Nachweise über be
sondere Qualifikationen bei. Die Termine für die Be
werbungsgespräche werden Ihnen nach Eingang Ihrer 
Bewerbung mitgeteilt. Der Zeitraum für die Bewer-
bungsgespräche ist vom 16. bis 25. März 2026.
Die Vergabesitzung/Stellenkommission unter Vorsitz 
von Bischof Dr. Klaus Krämer tagt am 28. April 2026.

https://ha-v-drs.mhm.jobs
https://ha-v.drs.de
mailto:MCaro@bo.drs.de
mailto:MDagenbach@bo.drs.de
mailto:PJung@bo.drs.de
mailto:FKottarathil@bo.drs.de
mailto:NiUhde@bo.drs.de
mailto:JWerner@bo.drs.de
mailto:BaZeimantz@bo.drs.de
mailto:BWiest@bo.drs.de
mailto:BWiest@bo.drs.de
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Beauftragungen und Weihen 2026

Diakonenweihe
Bischof Dr. Klaus Krämer wird am Samstag, 28. Februar 
2026, um 9:30 Uhr in Rottenburg, Dom St. Martin, die 
Alumnen des Priesterseminars zu Diakonen weihen.

Priesterweihe
Bischof Dr.  Klaus Krämer wird am Samstag, 11.  Juli 
2026, um 9:30 Uhr in Ravensburg, Liebfrauen, die Dia-
kone des Weihekurses 2026 zu Priestern weihen.

Weihe der Ständigen Diakone
Bischof Dr.  Klaus Krämer wird am Samstag, 23.  Mai 
2026, um 10:00 Uhr in Ulm-Söflingen, Mariä Himmel-
fahrt, die Kandidaten des Weihekurses 2026 zu Ständi-
gen Diakonen weihen.

Beauftragung der Pastoralreferentinnen 
und -referenten

Bischof Dr.  Klaus Krämer wird am Samstag, 4.  Juli 
2026, um 14:30 Uhr in Ditzingen, St. Maria, die Beauf-
tragung der Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten 
vornehmen.

Beauftragung der Gemeindereferentinnen 
und -referenten

Weihbischof Dr.  Gerhard Schneider wird am Samstag, 
18. Juli 2026, um 14:00 Uhr in Rottenburg, Dom St. Mar-
tin, die Beauftragung der Gemeindereferentinnen und 
Gemeindereferenten vornehmen.

Verleihung der Missio canonica
Bischof Dr.  Klaus Krämer wird am Samstag, 25.  Juli 
2026, um 10:00 Uhr in Stuttgart, Dom St. Eberhard, die 
Missio canonica an Religionslehrerinnen und Religions-
lehrer verleihen.

Wahl der Provinzleitung der Barmherzigen 
Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul 

in Untermarchtal
Das Provinzwahlkapitel der Barmherzigen Schwestern 
vom Heiligen Vinzenz von Paul in Untermarchtal hat am 
25.  November 2025 Schwester Patricia Baumann zur 
neuen Provinzoberin gewählt. Zu ihrer Provinzvikarin 
(Stellvertreterin) wurde Schwester Katharina Maria 
Scherer und zu Provinzrätinnen Schwester Dorothea Pi-
orkowski, Schwester Blandine Klein und Schwester 
Marlies Göhr gewählt.

Mitteilungen

Terminplanung der Bischöfe im Jahr 2027
Um die Terminplanung für Bischof Dr. Klaus Krämer 
und die Herren Weihbischöfe im Jahr 2027 vorzuberei-
ten, wird darum gebeten, dem Bischofssekretariat bis 
zum 1. Juni 2026 alle im Jahr 2027 geplanten Altar- und 
Kirchenkonsekrationen sowie alle anderen gemeindli-
chen Termine und Veranstaltungen mitzuteilen, bei de-
nen der Besuch bzw. die Teilnahme des Bischofs bzw. 
eines der Weihbischöfe erbeten wird.

Bestellung von Druckschriften/Broschüren
Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz hat die 
Druckschriften/Broschüren
Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls
Nr. 246	 Apostolische Exhortation Dilexi Te des Hei-

ligen Vaters Leo XIV. über die Liebe zu den 
Armen

Die deutschen Bischöfe – Kommission für Erziehung 
und Schule
Nr. 58	 Geschaffen, erlöst und geliebt. Sichtbarkeit 

und Anerkennung der Vielfalt sexueller 
Identitäten in der Schule

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz
Nr. 36	 Auswege aus der Vertrauenskrise: Die Ko-

operation der Hoffnungsvollen – Ein Beitrag 
von Bischof Dr. Georg Bätzing 

herausgegeben.
Sie können gegen Bezahlung bestellt werden bei:
Deutsche Bischofskonferenz, Zentrale Dienste/Organisa-
tion, Kaiserstraße 161, 53113 Bonn (Tel.: 0228 103-205, 
Fax: 0228 103-330).
Die Druckschriften/Broschüren können auf der Home-
page der Deutschen Bischofskonferenz (dbk.de) unter der 
Rubrik dbk-shop.de/ auch online bestellt werden. Ebenso 
stehen dort die Dokumente als PDF-Dateien zum Her-
unterladen zur Verfügung.

Bußgottesdienst in der Fastenzeit 2026
Für die österliche Bußzeit 2026 stellt der Fachbereich Li-
turgie (Hauptabteilung  VIIIa) wieder eine Vorlage für 
eine Bußgottesdienstfeier bereit.
Die Vorlage für den Bußgottesdienst wird ausschließ-
lich digital zur Verfügung gestellt. Sie kann ab Anfang 
Februar aus dem Mitarbeiterportal (Publikationen/Litur-
gische Arbeitshilfen) bzw. von der Homepage des Fach-
bereichs (liturgie.drs.de/) heruntergeladen und vor Ort 
vervielfältigt werden.

http://www.dbk.de
https://www.dbk-shop.de/
https://liturgie.drs.de/
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Ausschreibung des Bischof-Carl-Joseph-​
von-Hefele-Preises 2027

1986 stiftete der damalige Bischof von Rottenburg-Stutt-
gart, Dr.  Georg Moser, dem Geschichtsverein der Diö-
zese den Bischof-Carl-Joseph-von-Hefele-Preis (KABl. 
1987, S. 73 f.). Der Preis ist mit € 2500,– dotiert und wird 
im Abstand von zwei Jahren vergeben.
Gefördert werden studentische Abschlussarbeiten (z. B. 
Magister-, Master- und Staatsexamensarbeiten), die sich 
der Erforschung der Kirchengeschichte des südwestdeut-
schen Raums, insbesondere der Diözese Rottenburg-
Stuttgart, widmen. Dissertationen können nicht berück-
sichtigt werden.
Die Arbeiten sind bis zum 15.  Februar 2027 bei der 
Geschäftsstelle des Geschichtsvereins (Eugen-Bolz-
Platz 1, D-72108 Rottenburg, E-Mail: Geschichtsverein.​
Dioezese@drs.de) in gedruckter Ausfertigung sowie in 
digitaler Form einzureichen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Für das Kuratorium
gez. Prof. Dr. Dominik Burkard
Vorsitzender Geschichtsverein 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Einladung zum Mesnertag 2026 in Fellbach
Am 29. April 2026 veranstalten der Fachbereich Liturgie 
und der Mesnerverband der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart einen diözesanweiten Mesnertag. Neben verschie-
denen inhaltlichen Aspekten, die der Fort- und Weiter-
bildung für Meserinnen und Mesner dienlich sind, wird 
es auch Räume für Begegnung und Austausch sowie ei-
nen gemeinsamen Abschlussgottesdienst geben.
Der Mesnertag findet von 9:30  Uhr (Ankommen ab 
9:00 Uhr) bis voraussichtlich 17 Uhr in der Schwaben-
landhalle in Fellbach statt. Vormittags ist, neben orga-
nisatorischen Informationen, ein Vortrag zum Thema 
„Mental First Aid“ (Erste Hilfe für die Seele) – Souverän 
in der Begegnung mit psychisch belasteten Menschen 
vorgesehen. Am Nachmittag wird Herr Bischof Dr. Klaus 
Krämer zu Gast sein und Einblicke in das Projekt „Kir-
che der Zukunft“ teilen. Wie üblich endet der Mesnertag 
mit einer gemeinsamen Eucharistiefeier.
Die schriftliche Einladung (mit Hinweisen zum Ab-
lauf  und zur Anmeldung) kann unter liturgie.drs.de/
mesnertag abgerufen werden und liegt auch in den Pfarr-
ämtern und Dekanatsgeschäftsstellen vor. Bitte melden 
Sie sich bis spätestens 26.03.2026 über den vorgenann-
ten Link an. Es können sowohl Anmeldungen für Einzel-
personen, als auch für Gruppen abgegeben werden. Die 
Teilnahme ist kostenfrei, für Verpflegung (inkl. Mittag-
essen) ist gesorgt. Weitere Auskünfte erteilt der Fachbe-
reich Liturgie per E-Mail (schulungen-mesner@drs.de) 
oder telefonisch (07472 169-1802).

7 Wochen-Aktion 2026
Unter dem Motto „7 Wochen Wertvoll“ gibt es für Paare 
und Familien in der Fastenzeit 2026 jede Woche einen 
Brief mit Anregungen, Ideen und spirituellen Impulsen 
für mehr Miteinander.
Die Aktion ist kostenfrei. Weitere Infos und Anmeldung 
bis spätestens 08.02.2026: 7wochenaktion.de/
Werbekarten können beim Fachbereich Ehe und Familie 
per E-Mail unter ehe-familie@bo.drs.de bestellt werden. 
Bitte entsprechende Anzahl angeben.

mailto:Geschichtsverein.Dioezese@drs.de
mailto:Geschichtsverein.Dioezese@drs.de
https://liturgie.drs.de/mesnertag
https://liturgie.drs.de/mesnertag
mailto:schulungen-mesner@drs.de
https://www.7wochenaktion.de/
mailto:ehe-familie@bo.drs.de
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Angebote des Instituts für Fort- und Weiterbildung

Alle Kurse sind mit ausführlicher Beschreibung auf der Homepage zu finden. 
Wir bitten um Online-Anmeldung unter institut-fwb.de/

Datum Nr. Titel Zielgruppe Anmelde- 
schluss

08.–10.06.26
09.–11.11.26
25.–27.01.27
28.–30.06.27

26503 Intervallkurs für Führungs-
kräfte: Führen und Leiten in 
Zeiten des Wandels 2026–2027

Führungskräfte in der Diözese 30.01.2026

24.01.2026 26013 Einführungskurs Kommunion
helfer/-in (Friedrichshafen)

Ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen

24.01.2026 + 
06.02.2026

26030 Einführungskurs Beauftragte 
Wortgottesfeier (Schönenberg)

Ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen

28.01.2026 + 
25.02.2026

26059 Einsatzmöglichkeiten künstlicher 
Intelligenz in der kirchenpädago-
gischen Arbeit (digitales Meeting)

Kirchenführer/-innen/Interessierte

04.02.2026 + 
04.03.2026

26061 Kirchenpädagogische Kompeten-
zen bei Kirchenumnutzung/Mehr-
fachnutzung (digitales Meeting)

Ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen; 
Kirchenraumpädagogen/​-pädagoginnen 

06.02. + 
24.04 .+ 
03.07.2026

26500 Basiskompetenz Ehrenamt: Seel-
sorgl. Gesprächsführung – Beglei-
tung suchender Menschen 

Ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen

03.02. +
10.02.2026

26318 GroupWise Grundlagen Führungskräfte im Verwaltungsdienst, 
Mitarbeiter/-innen VZ/VA/Kirchenpflege, 
Pfarramtssekretäre/-sekretärinnen

03.03.2026 26204 Achtsamkeit und Entspannung im 
Büroalltag

Alle Zielgruppen 03.02.2026

05.–07.03.26 + 
18.–19.06.26

26471 Lebendig Bibel erzählen Ehrenamtl. Mitarbeiter/-innen, Pastorale 
Mitarbeiter/-innen, Kindergartenbeauftragte 

05.02.2026

09.03. + 
17.06.2026 

Das Kurzgespräch in Seelsorge 
und Beratung – Grundkurs

Schulseelsorger/-innen, 
kirchl. Mitarbeiter/-innen 

09.02.2026

11.03.2026 26312 Finanzbuchhaltung – Grund- und 
Aufbauwissen

Mitarbeiter/-innen VZ/VA + Kirchenpfle-
ger/-innen (noch im FIBU-System buchend), 
Führungskräfte im Verwaltungsdienst

11.02.2026

17.03. +
24.03.2026

26303 Word Grundkurs Mitarbeiter/-innen VZ/VA/Kirchenpflege, 
Führungskräfte im Verwaltungsdienst, 
Pfarramtssekretäre/​-sekretärinnen

17.02.2026

17.03. +
21.05.2026

26316 Selbstfürsorge durch Atemholen 
in der Rush-Hour des Lebens

Kirchenpfleger/-innen,  
Mitarbeiter/​-innen VZ/VA/Kirchenpflege, 
Pfarramtssekretäre/-sekretärinnen

17.02.2026

20.04. + 
21.04.2026

26504 Von der Zukunft her die Gegen-
wart gestalten – Transformation 
für Führungskräfte

Führungskräfte in der Diözese 20.03.2026
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Liebe Schwestern und Brüder,

die Misereor-Fastenaktion 2026 steht unter dem 
Leitwort „Hier fängt Zukunft an!“. Es geht um 
die berufliche Ausbildung junger Menschen in 
den Entwicklungsländern. Sie sollen das Rüst-
zeug erhalten, um Zugang zum Arbeitsmarkt zu 
finden und somit den eigenen Lebensunterhalt 
bestreiten zu können. Berufliche Bildung hilft, 
der vielerorts verbreiteten Jugendarbeitslosigkeit 
zu entkommen. Aber sie ist weit mehr: Bildung 
ist Ausdruck von Würde, Teilhabe und Hoff-
nung. Sie stärkt die Jugendlichen darin, ihre Zu-
kunft selbst zu gestalten – trotz aller Hindernisse 
und Schwierigkeiten. Sie verändert das Leben 
grundlegend.

Misereor fördert unzählige Projekte in diesem 
Bereich. Denn oft ist es die berufliche Bildung, 
mit der Zukunft anfängt.

Wir bitten Sie: Unterstützen Sie Misereor mit 
einer großherzigen Spende bei der Kollekte zur 
Fastenaktion am kommenden Sonntag. Haben 
Sie herzlichen Dank!

Fulda, den 25. September 2025

Für die Diözese Rottenburg-Stuttgart

+ Dr. Klaus Krämer
Bischof

Es wird empfohlen, den Aufruf am 4.  Fasten-
sonntag, dem 15.  März 2026, in allen Gottes-
diensten (auch am Vorabend) zu verlesen. In je-
dem Fall ist dafür Sorge zu tragen, dass er den 
Gemeinden in geeigneter Weise bekannt ge-
macht wird (Pfarrbrief, Homepage, Aushang 
usw.).

Kollektenankündigung am 5. Fastensonntag, 
dem 22. März 2026

Die heutige Kollekte ist für Misereor bestimmt 
und dient der Förderung von Entwicklungspro-
jekten weltweit. In diesem Jahr stellt Misereor 
die Berufsausbildung in den Vordergrund, die 
jungen Menschen in schwierigsten Lebensum-
ständen eine Zukunft eröffnet. Unterstützen Sie 
diese Bemühungen mit Ihrem Beitrag zur Kol-
lekte. Herzlichen Dank! Vergelt’s Gott!

Die Verlesung der Kollektenankündigung am 
Tag der Kollekte selbst (z. B. nach den Fürbitten) 
ist obligatorisch. Die Kollekte am 5.  Fasten-
sonntag, dem 22.  März 2026 (auch am Vor-
abend), ist ausschließlich für das Bischöfliche 
Hilfswerk Misereor e. V. bestimmt.

Aufruf der deutschen Bischöfe  
zur Fastenaktion Misereor 2026
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richtlinien nach § 1 Absatz 4 des 
Generaldekrets der Deutschen 
Bischofskonferenz zu cc. 1292, 
1295, 1297 CIC	 412
Generaldekret zu C. 1272 CIC	 412
Generaldekret zu c. 1277 Satz 1, 
2. Halbsatz CIC	 410
Generaldekret zu cc. 1292, 
1295, 1297 CIC	 410

Bistums-KODA
– Beschlüsse

1. Beschluss zur Änderung 
der OPMs-DRS	 240

Alphabetisches Register
zu Band 69 (Jahrgang 2025) 

des Kirchlichen Amtsblatts der Diözese Rottenburg-Stuttgart

I. Sachregister

Seite Seite Seite
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2. Beschluss zur Änderung 
der ORA-E-DRS	 8
3. Beschluss zur Änderung 
der Ordnung OkM-DRS	 69
3. Beschluss zur Änderung 
der ORA-E-DRS – Kenntnis-
nahme ÄTV Nr. 11 TVPöD	 392
4. Beschluss zur Änderung 
der Ordnung OkM-DRS	 157
5. Beschluss zur Änderung 
der Ordnung OkM-DRS	 393
7. Beschluss zur Änderung 
der ORA-DRS-DHBW	 5
8. Beschluss zur Änderung 
der ORA-DRS-DHBW – 
Kenntnisnahme ÄTV Nr. 12 
zum TVA-L BBiG	 121
11. Beschluss der Änderung 
der ORP-DRS	 9
12. Beschluss der Änderung 
der ORP-DRS – Kenntnis
nahme ÄTV Nr. 7 zum TV 
Prakt-L	 120
12. Beschluss zur Änderung 
der ORA-DRS-BBiG	 4
13. Beschluss zur Änderung  
der ORA-DRS-PIA/Pflege	 6
13. Beschluss zur Änderung  
der ORA-DRS-BBiG – Kennt-
nisnahme ÄTV Nr. 12 zum 
TVA-L BBiG	 120
14. Beschluss zur Änderung 
der OkB-Stud-DRS	 149
14. Beschluss zur Änderung  
der ORA-DRS-PIA/Pflege – 
Beschluss und Kenntnisnahme 
ÄTV Nr. 14 TVAöD  
(Allgemeiner Teil)	 390
14. Beschluss zur Änderung  
der ORA-DRS-PIA/Pflege – 
Beschluss und Kenntnisnahme 
ÄTV Nr. 18 TVAöD  
(Besonderer Teil Pflege)	 391
31. Beschluss zur Änderung 
der AVO-DRS-Ü – Kenntnis-
nahme ÄTV-Nr. 12 zum  
TVÜ-Länder	 118
32. Beschluss zur Änderung 
der AVO-DRS-Ü	 240
59. Beschluss zur Änderung 
der AVO-DRS	 68
60. Beschluss zur Änderung 
der AVO-DRS – Kenntnis- 
nahme ÄTV-Nr. 13 zum  
TV-L	 111
61. Beschluss zur Änderung 
der AVO-DRS	 147

62. Beschluss zur Änderung 
der AVO-DRS	 238
63. Beschluss zur Änderung 
der AVO-DRS – Kenntnis- 
nahme ÄTV Nr. 19 TVÖD  
BT-B	 386
Beschluss zur Umsetzung des 
Einigungspapiers der Tarif
einigung der Tarifverhand
lungen für die Beschäftigten 
der Länder vom 09.12.2024 – 
Korrektur	 68

– Wahl zur 12. Amtsperiode
Ankündigungsschreiben Wahl-
vorstand – Wahlvorschläge	 158
Bekanntmachung über die 
Bildung einer neuen „Bistums-
KODA“ mit Beteiligungs
möglichkeit der Gewerk- 
schaften	 161, 211
Dienstrechtliche Hinweise zu 
den Informationsveranstaltun-
gen der KODA-Dienstnehmen-
denseite	 12
Dienstrechtliche Hinweise zur 
Einsichtnahme in das Wähler-
verzeichnis für die Wahl der 
Vertreterinnen und Vertreter 
der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in der Kommission zur 
Ordnung des diözesanen 
Arbeitsvertragsrechts	 172
Einsichtnahme in das Wähler-
verzeichnis für die Wahl der 
Vertreterinnen und Vertreter 
der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in der Kommission zur 
Ordnung des diözesanen 
Arbeitsvertragsrechts	 171
Feststellung des Wahlergebnis-
ses gemäß § 12 Abs. 2 Bistums-
KODA Wahlordnung	 394
Informationsveranstaltungen 
der KODA-Dienstnehmenden-
seite 2025	 12
Information zur Bistums-
KODA-Wahl – Ende der 
11. Amtsperiode	 11
Konstituierung Wahlvorstand 
		  123
Liste der Kandidatinnen  
und Kandidaten	 260
Rechtsträgerverzeichnis 
gemäß § 5 Abs. 1 Bistums-
KODA-Wahlordnung  
(und Änderungen)	 21, 127
Stimmzettel	 262
Terminkalender	 160

Versand der Briefwahlunter
lagen und Veröffentlichung 
des Stimmzettels	 261
Wahlaufruf	 123, 170
Wahl des Wahlvorstands gemäß 
§ 2 Abs. 3 Bistums-KODA-
Wahlordnung	 11
Wahlvorschlagsformular 
		  (Beilage KABl. 06/2025)

Bistumsverwaltungsrat
Zusammensetzung	 140

Bonifatiuswerk
s. Diaspora

BO-Sitzung
s. Sitzung des Bischöflichen Ordi-
nariats

Bußgottesdienst
im Advent	 253
Österliche Bußzeit	 94

Bußzeit, österliche
s. Fastenzeit

C
Caritas

Fastenopfer	 67
Sammlung	 210

Chrisammesse
s. Weihe und Verteilung der 
heiligen Öle

D
Dekret

des Dikasteriums für die Institute 
des geweihten Lebens und die 
Gesellschaften des apostolischen 
Lebens	 423
zur Erhöhung der in § 2 Absatz 1 
Satz 1 des Generaldekrets der 
Deutschen Bischofskonferenz zu 
cc. 1292, 1295, 1297 CIC fest
gelegten Untergrenze auf einen 
Betrag von 1,5 Millionen Euro 
in Bezug auf Bauvorhaben  
gemäß § 4 Absatz 2 des 
Generaldekrets	 414

DiAG-MAV s. auch Mitarbeiter-
vertretungen

Einladung zur 4. ordentlichen 
Mitgliederversammlung in 
der 10. Amtsperiode der  
DiAG-MAV A	 207, 253
Termin der elften regelmäßigen 
Wahl der Mitarbeitervertretungen 
in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart	 210
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Diakone
Personalveränderungen	 88, 132, 
� 174, 185, 204, 213, 242, 250, 
� 279, 358, 404
Stellenausschreibung	 89, 245
Stellenausschreibung zum  
Schuljahresbeginn	 249
Vorankündigung – Weihen und  
Beauftragungsfeiern 2025	 17
Weihe und Anstellung	 174
Weihe und Anstellung der 
Ständigen Diakone	 204
Wahl des 2. Diakonenrats der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart	 17

Diaspora
Diaspora-Sonntag	 218
Gabe der Erstkommunion- 
kinder	 368
Gabe der Neugefirmten	 368

Dienstanweisung
Software-Beschaffung für den 
diözesanen Bereich und Appell an 
den gesamten verfasst-kirchlichen 
Bereich der Diözese Rottenburg-
Stuttgart	 190

Dienstausweis
Ungültigkeitserklärung	 211, 242

Dienstrecht
s. Kirchliche Bedienstete

Dienstsiegel
Außerkraftsetzung	 70, 125, 161, 
		  172, 184, 211, 263, 355
Inkraftsetzung	 71, 126, 162 
		  173, 184, 212, 265, 355

Diözesane Berufsgemeinschaft 
der Pfarrhausfrauen „Maria 
Martha“ n. e. V.

Auflösung des Vereins	 173
Diözesanleitung

Veränderung	 139
Diözesanpriesterrat

Wahl des Zwölften PR	 102
Diözesanrat

Ankündigung Tag der Räte	 107
Bildung des Zwölften DR	 104, 147
Ordnung für die Wahl der Ver
treterinnen/Vertreter der Katho
liken mit anderer Nationalität 
im DR	 106

Diözesanvermögensverwaltungs-
rat

consilium a rebus oeconomicis – 
Statut	 421

Diözesanverwaltungsrat
Statut	 419
Zusammensetzung	 140

Direktorium
Liturgischer Kalender	 254

Domkapitel
Zusammensetzung	 140

E
Ehevorbereitungsprotokoll

Änderung des Formulars „Erklä-
rung der Brautleute bei der Bitte 
um das Nihil obstat für eine kirch-
liche Trauung bei fehlender Zivil
eheschließung“ (Beiblatt zum 
Ehevorbereitungsprotokoll)	 107

Exerzitien
Richtlinien für Zuschüsse zu 
Exerzitien, Besinnungstagen und 
Veranstaltungen mit vergleich
barem Charakter	 353

F
Fastenzeit

Botschaft des Heiligen Vaters  
Papst Franziskus	 102
Bußgottesdienst	 94

Firmtermine
Schuljahr 2025/26	 205, 279

Fortbildungen 
s. Kurse

Freistellungsdaten
Ausstellung von Zuwendungs- 
bestätigungen – Aktuelle Frei- 
stellungsdaten kirchlicher  
Hilfswerke und kirchlicher  
Rechtspersonen	 13

G
Gebietsreferenten

Veränderungen	 141
Geistliche Gemeinschaften

auf der Grundlage des Allgemei-
nen Dekretes „Die internationalen 
Vereinigungen“ des Dikasteriums 
für die Laien, die Familie und 
das Leben vom 03.06.2021 –  
Dekret	 178

Gemeindereferentinnen/-referen-
ten

Personalveränderungen	 250
Stellenausschreibung 	 89, 245
Stellenausschreibung zum 
Schuljahresbeginn	 249
Vorankündigung – Weihen und  
Beauftragungsfeiern 2025	 17

Gestellungsleistungen
für Ordensangehörige 2026	 354

Gottesdienstteilnehmer
s. Statistik, Kirchliche

H
Hausgebet

im Advent	 254
Haushalts- und Steuerbeschluss

der Diözese Rottenburg-Stuttgart  
für die Kalenderjahre 2025 und  
2026 – Bekanntmachung	 109

Heiliges Land
s. Aufruf der deutschen Bischöfe  
zur Palmsonntagskollekte
Heilig-Land-Kollekte  
s. Palmsonntagskollekte

Heizkostenabrechnung	 354
Hinweise

und Empfehlungen zum Aufruf  
zur Aktion Renovabis	 138
und Empfehlungen zum  
Diaspora-Sonntag 	 220
Weihnachten im Schuhkarton 
nicht unterstützen	 242
zur Durchführung der Adveniat- 
Aktion	 350
zur Durchführung der Aktion  
Dreikönigssingen	 351
zur Durchführung der missio- 
Aktion zum Sonntag der Welt- 
mission	 219
zur Kollekte in den Allerseelen- 
Gottesdiensten	 258
zur Misereor-Fastenaktion	 2
zur Palmsonntagskollekte für die 
Christen im Heiligen Land	 66

I
INkonzept

Richtlinien	 356

J
Jahresinhaltsverzeichnis 2024

	 Beilage KABl. Nr. 1/2025
Jugendplan

Zuschüsse für Freizeiten und 
Bildungsmaßnahmen	 359

Jugendstiftung just
Satzungsänderung	 274

K
Kindergarten/Kindertagesstätten

Veranstaltungshinweis Kinder
gartenbeauftragte Pastoral	 207
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Kirchenbesucher
s. Statistik, Kirchliche

Kirchengemeinden
Dienstanweisung Software- 
Beschaffung für den diözesanen 
Bereich und Appell an den  
gesamten verfasst-kirchlichen  
Bereich der Diözese Rottenburg-
Stuttgart	 190
Ordnung für die Kirchengemein-
den und örtlichen kirchlichen  
Stiftungen – Kirchengemeinde-
ordnung/KGO – Dekret	 386
Projekt Räume für eine Kirche der 
Zukunft – Präzisierung der An-
rechnung von Kindergarten
flächen	 396
Veröffentlichung Widerspruchs-
recht gem. Fundraisingordnung 
§ 4 Abs. 3 in den örtlichen 
Gemeindemitteilungen/Pfarr
nachrichten	 359

Kirchengemeindeordnung/KGO
Ordnung für die Kirchengemein-
den und örtlichen kirchlichen 
Stiftungen – Dekret	 386

Kirchenmusiker
Kirchenmusikalische C-Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart	 230
Stundenvergütungssätze für  
nebenberufliche Kirchenmusiker/ 
-innen im Rahmen eines Werk
vertrags oder des Übungsleiter-
freibetrags – Anpassung	 263

Kirchliche Bedienstete
(AVR – Beschlüsse der Bundes- 
kommission s. AVR)
(AVR – Beschlüsse der Regional- 
kommission Baden-Württemberg 
s. AVR)
(AVR – Beschlüsse der Unterkom- 
mission Rottenburg-Stuttgart der  
Regionalkommission Baden- 
Württemberg s. AVR)
(Beschlüsse der Bistums-KODA  
s. Bistums-KODA)
Jahresausflug der Diözesankurie 
bzw. Informationstag/Betriebs-
nachmittag	 187

Kirchliche Hilfswerke
Ausstellung von Zuwendungs- 
bestätigungen – Aktuelle Frei- 
stellungsdaten kirchlicher Hilfs- 
werke und kirchlicher Rechts- 
personen	 13
Aufrufe und Hinweise s. DBK

Kirchliche Statistik
s. Statistik

Kirchlicher Datenschutz
s. Datenschutz 

Kirchlicher Jugendplan
s. Jugendplan 

Kirchliches Amtsblatt
s. Amtsblatt

KODA
s. Bistums-KODA

Kollekten
Adveniat	 350
Afrika	 367
Allerseelen	 258
Bischof-Moser-Kollekte	 102
Bonifatiuskollekte  
	 s. Diaspora-Sonntag
Caritas-Fastenopfer	 67
Caritas-Sammlung	 210
Diaspora-Sonntag	 220
Dreikönigssingen	 350
Fastenaktion Misereor	 2
Heilig-Land-Kollekte  
	 s. Palmsonntag
Martinus-Sonntag	 258
Palmsonntag	 66
Renovabis	 138
Weltmissionstag	 219
Weltmissionstag der Kinder 
(Krippenopfer)	 367

Kollektenplan
Terminkalender für die  
Diözesankollekten und  
Opferbeckensammlungen  
� Beilage KABl. Nr. 14

KommUnity-App
zur Begleitung von Erstkom
munioneltern	 285

Krippenopfer
s. Missionen

Kunstverein DRS e.V.
Satzungsänderung	 199

Kurse, Fortbildungen, Seminare, 
Tagungen, Werkwochen, Wochen-
enden 	 18, 94, 132, 166, 175, 187, 
�  207, 215, 255, 285, 360, 406

L
Liturgischer Kalender

s. Direktorium

M
Martinus

-mantel
Spendenaufruf des Bischofs für  
die Aktion Martinusmantel	 258
Vorankündigung – Bischöfliche  
Aktion Martinusmantel	 253
-medaille
Anträge zur Verleihung der  
Martinusmedaille	 73
-Umzüge
am Fest des heiligen Martinus –  
Versicherungsschutz	 266

MAVO
Gesetz zur Änderung der Mitar-
beitervertretungsordnung für die 
Diözese Rottenburg-Stuttgart – 
Dekret	 180
Hinweise zum Urteil des Kirch
lichen Arbeitsgerichtshofs 
M 07/2024 vom 17.05.2024 für  
Ü-MAVen und G-MAVen  
nach § 48 MAVO a.F. bzw.  
§ 55 MAVO	 70
Ordnung für die Mitarbeiter
vertretung in der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart – Mitarbeiter
vertretungsordnung – Dekret	 314
Termin der elften regelmäßigen 
Wahl der Mitarbeitervertretungen 
in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart	 210

Mesnerverband
Fort- und Weiterbildungen	 18, 406
Mesnertag 2026 in Fellbach	 360
Organisatorische Neuregelung für 
die Aus-, Fort- und Weiterbildung 
von Mesnerinnen und Mesnern 
in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart	 254
Satzungsänderung	 194

Messstipendien, Messstiftungen
Änderung der Regelung Mess
stipendien, Messstiftungen und 
Stolgebühren	 193

Misereor Fastenaktion	 2
missio

Afrikatag 2026	 367
Aktion	 219
Sonntage 2026	 12

Missionen
Aufruf der deutschen Bischöfe  
zur Aktion Dreikönigssingen	 350
Hinweise zur Aktion Drei- 
königssingen	 351
Sonntag der Weltmission	 218



– 6 –

Seite Seite Seite

Weltmissionstag der Kinder 
(Krippenopfer)	 367

Mitarbeitervertretungen s. auch 
DiAG-MAV

Einladung zur 4. ordentlichen 
Mitgliederversammlung in der 
10. Amtsperiode der DiAG-
MAV A	 207
Gesetz zur Änderung der Mit
arbeitervertretungsordnung  
für die Diözese Rottenburg- 
Stuttgart – Dekret	 180
Hinweise zum Urteil des Kirch
lichen Arbeitsgerichtshofs 
M 07/2024 vom 17.05.2024 für  
Ü-MAVen und G-MAVen  
nach § 48 MAVO a.F. bzw.  
§ 55 MAVO	 70
Regelung über die Arbeits
gemeinschaften der Mitarbeiter-
vertretungen	 180
Elfte regelmäßige Wahl der 
Mitarbeitervertretungen am 
18.03.2026	 290

Anlage 1 – Bekanntmachung 
des Wahltermins sowie Be-
kanntgabe des Wahlausschusses 
(bei Wahl am regelmäßigen 
Wahltermin)	 294
Anlage 1a – Bekanntmachung 
des Wahltermins sowie Be-
kanntgabe des Wahlausschusses 
(bei Wahl außerhalb des regel-
mäßigen Wahltermins)	 295
Anlage 1b – Einladung zur 
Wahlversammlung (bei Wahl 
nach dem vereinfachten Wahl-
verfahren nach § 11a bis c 
MAVO)	 296
Anlage 2 – Liste aller Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter gem. 
§ 9 Abs. 4 S. 1 MAVO und 
Angaben über evtl. Wahl
ausschlussgründe	 297
Anlage 3 – Auslegung der Liste 
der wahlberechtigten Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter; 
Möglichkeit zu Einlegung eines 
Einspruchs	 298
Anlage 4 – Wählerverzeichnis 
zur Wahl der Mitarbeiter
vertretung	 299
Anlage 5 – Einreichung von 
Wahlvorschlägen	 300
Anlage 6 – Wahlvorschlag für 
die Wahl der Mitarbeiter
vertretung	 301
Anlage 6a – Wahlvorschlag für 
die Wahl der Mitarbeiterver
tretung im vereinfachten 
Wahlverfahren (§ 11a bis c 
MAVO)	 302

Anlage 7, 7/2 – Bekannt
machung der Kandidatinnen  
und Kandidaten zur Wahl der 
Mitarbeitervertretung (§ 9 
Abs. 8 MAVO); Hinweise zur 
Durchführung der Wahl	 303
Anlage 8 – Stimmzettel für  
die Wahl der Mitarbeiter
vertretung	 305
Anlage 9 – Wahlprotokoll über 
das Ergebnis der Wahl	 306
Anlage 10, 10/2, 10/3 – Bekannt-
machung über das Ergebnis  
der Wahl der Mitarbeiter
vertretung	 307
Anlage 11 – Wahlbriefum-
schlag; Wahlumschlag	 310
Anlage 12 – Erklärung zur 
Briefwahl	 311
Anlage 13 – Merkblatt zur 
Briefwahl bei der Wahl der 
Mitarbeitervertretungen	 312
Anlage 14 – Wählerverzeichnis 
zur Wahl der Sondervertre- 
tung	 313
Ordnung für die Mitarbeiter
vertretung in der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart Mitar
beitervertretungsordnung 
(MAVO) – Dekret	 314
Regelung über die Arbeits
gemeinschaften der Mitarbeiter-
vertretungen	 339
Regelung des Bischöflichen 
Ordinariats für die Diözese, 
Dekanate, Kirchengemeinden 
und Gesamtkirchengemeinden 
		  342
Termin der elften regelmäßigen 
Wahl der Mitarbeitervertre
tungen in der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart	 210 
Übersicht über die 
Mitarbeitervertretungs
strukturen – Anlage	 346

O
Offizialat

s. Bischöfliches Offizialat
OkB-Stud-DRS

14. Beschluss der Bistums-KODA 
zur Änderung	 149

OkM-DRS
3. Beschluss der Bistums-KODA 
zur Änderung	 69
4. Beschluss der Bistums-KODA 
zur Änderung	 157

5. Beschluss der Bistums-KODA 
zur Änderung	 393

Ökumene (Einheit der Christen)
Hausgebet im Advent	 254

OPMs-DRS
1. Beschluss der Bistums-KODA 
zur Änderung der OPMs-DRS	240

ORA-DRS
7. Beschluss der Bistums-KODA 
zur Änderung der ORA-DRS-
DHBW	 5
8. Beschluss zur Änderung 
der ORA-DRS-DHBW – Kennt-
nisnahme ÄTV Nr. 12 zum  
TVA-L BBiG	 121
12. Beschluss zur Änderung der 
ORA-DRS-BBiG	 4
13. Beschluss der Bistums-KODA 
zur Änderung der ORA-DRS-
PIA/Pflege	 6
13. Beschluss zur Änderung der 
ORA-DRS-BBiG – Kenntnis-
nahme ÄTV Nr. 12 zum  
TVA-L BBiG	 120
14. Beschluss zur Änderung der 
ORA-DRS-PIA/Pflege – Be-
schluss und Kenntnisnahme  
ÄTV Nr. 14 TVAöD  
(Allgemeiner Teil)	 390
14. Beschluss zur Änderung der 
ORA-DRS-PIA/Pflege – Be-
schluss und Kenntnisnahme  
ÄTV Nr. 18 TVAöD  
(Besonderer Teil Pflege)	 391

ORA-E-DRS
2. Beschluss zur Änderung der 
ORA-E-DRS	 8
3. Beschluss zur Änderung der 
ORA-E-DRS – Kenntnisnahme 
ÄTV Nr. 11 TVPöD	 392

Ordensangehörige
Gestellungsleistungen, Gestel- 
lungsgelder 2026	 354

Ordensrat
Wahl	 404

Ordinariat
s. Bischöfliches Ordinariat

Organisationserlass
für die Abteilung  
Zentrale Verwaltung	 144
für die Hauptabteilung XI – 
Kirche und Gesellschaft	 142
für die kommissarische Wahr
nehmung der Aufgaben des 
Kanzlers	 141

Orgelsachverständige
Aufhebung der Ordnung für die 
Tätigkeit der Orgelsachverstän-
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digen in der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart	 193

ORP-DRS
Neufassung der Ausbildungs
beihilfe für Praktikanten im 
Pflichtpraktikum gemäß § 22 
Abs. 1 a	 157
11. Beschluss der Bistums-KODA 
zur Änderung	 9
12. Beschluss der Änderung – 
Kenntnisnahme ÄTV Nr. 7 zum 
TV Prakt-L	 312

P
Palmsonntag

Aufruf der deutschen Bischöfe  
zur Solidarität mit den Christen  
im Heiligen Land  
(Palmsonntags-Kollekte)	 66
Kollekte – Hinweise	 66

Papstbotschaften (Apostolischer 
Stuhl)

Ansprache und Urbi et orbi-Segen 
nach der Wahl von Papst Leo XIV. 
auf der Loggia des Petersdoms am 
08.05.2025	 170
Botschaft und Segen „Urbi et 
Orbi“ zu Ostern	 170
Botschaft und Segen „Urbi et 
Orbi“ zu Weihnachten	 2
Botschaft zum 40. Weltjugendtag 
am 23.11.2025	 350
Fastenzeit	 102
Weltfriedenstag	 2
Weltgebetstag für die Bewahrung 
der Schöpfung	 210
Weltgebetstag um geistliche  
Berufungen	 138
Weltmissionstag	 190
Welttag der Armen	 190
Welttag der Großeltern und  
Senioren	 210
Welttag der Kranken	 66
Welttag des Migranten und  
Flüchtlings	 210
Welttag der sozialen  
Kommunikationsmittel	 190

Pastorale Dienste
Ausbildungskurse	 252
Ausgeschieden aus dem Dienst	252
Ausschreibung Gemeinde-  
und Kategorialseelsorge – Hin- 
weis/Korrektur	 174, 185, 250

Personalveränderungen  
Gemeinde- und Kategorial- 
seelsorge GR, PR, D	 250
Personalveränderungen Priester 
und Diakone	 15, 88, 132, 163, 
		  174, 185, 204, 213, 249, 278, 
		  358, 404
Richtlinien für Weitere Berufe im 
kirchlichen Dienst – Änderung  
des Konfessionsmerkmals	 352
Stellenausschreibung  
Gemeinde- und Kategorial- 
seelsorge GR, PR, D	 89, 245
Stellenausschreibung  
Priester	 15, 163, 243
Stellenausschreibung zum 
Schuljahresbeginn GR, PR, D	 249
Vorankündigung – Weihen und  
Beauftragungsfeiern 2025	 17

Pastoralreferentinnen/-referenten
Personalveränderungen	 250
Stellenausschreibung	 89, 249
Stellenausschreibung zum Schul-
jahresbeginn	 249
Vorankündigung – Weihen und  
Beauftragungsfeiern 2025	 17

Personalveränderungen
in diözesanen Leitungs- 
gremien	 140

Pontifikalhandlungen
2024	 405

Prävention
Statut – Diözesanes Präventions-
netzwerk Sexualisierte Gewalt	 182

Priester
Änderung der Vertretungsrege-
lung für Priester in Gemeinden	193
Personalveränderungen	 15, 88, 
� 132, 163, 174, 185, 204, 
� 213, 249, 278, 358, 404
Stellenausschreibung	 15, 163, 243
Ungültigkeitserklärung eines  
Dienstausweises	 211, 242
Vorankündigung – Weihen und  
Beauftragungsfeiern 2025	 17

Priesterrat
s. Diözesanpriesterrat
Profilpflege
Richtlinien zur Förderung von 
Seelsorge und christlich-spirituel-
ler Profilpflege bei rechtlich 
selbstständigen Trägern karitativer 
Einrichtungen	 190

Q
Qualitätsstandards

der Geistlichen Begleitung in der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart, 
Sicherung der Qualität und Schutz 
vor Geistlichem Missbrauch	 181

R
Räume für eine Kirche der 
Zukunft

Projekt – Präzisierung der 
Anrechnung von Kindergarten
flächen	 396

Religionsunterricht
Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung der Diözese Rottenburg-
Stuttgart über den Vorbereitungs-
dienst und die kirchliche Prüfung 
für das Lehramt an allgemein
bildenden Gymnasien	 369
Ausbildungs- und Prüfungs
ordnung der Diözese Rottenburg-
Stuttgart über den Vorbereitungs-
dienst und die kirchliche Prüfung 
für das Lehramt an Grundschulen 
		  378
Ausbildungs- und Prüfungs
ordnung der Diözese Rottenburg-
Stuttgart und die kirchliche 
Prüfung für das Lehramt an 
beruflichen Schulen	 354
Staatliche Vergütung für  
Religionsunterricht an öffent
lichen Schulen – Stichwoche	 74
Vorankündigung – Weihen und  
Beauftragungsfeiern 2025	 17

Renovabis
Aufruf der deutschen Bischöfe  
zur Pfingstaktion	 138
Hinweise und Empfehlungen  
zum Aufruf	 138

Ruhestandsgeistliche
Wohnungen 	 18, 214, 279

S
Sammelversicherungsverträge

Änderungen für die Diözese 
Rottenburg-Stuttgart	 397

Satzungsänderung
Jugendstiftung just	 274
Kirchlicher Eigenbetrieb 
Marchtaler Internate	 128
Kunstverein der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart e.V.	 199
Mesnerverband der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart	 194
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Vinzenz von Paul Stiftung 
Untermarchtal – Errichtung	 266
Zukunft Familie e.V.	 397

Sitzung des Bischöflichen 
Ordinariats

Zusammensetzung	 140
Software-Beschaffung

Dienstanweisung für den diözesa-
nen Bereich und Appell an den 
gesamten verfasst-kirchlichen 
Bereich der Diözese Rottenburg-
Stuttgart	 190

Statistik, Kirchliche
Zählung der sonntäglichen 
Gottesdienstteilnehmer	 74, 266

Stellenausschreibungen
	 18, 93, 165, 185, 204, 359, 404

Sternsingeraktion
Aufruf der deutschen Bischöfe  
zur Aktion Dreikönigssingen	 350

Stiftungsverzeichnis
Verzeichnis über die rechtsfähigen 
kirchlichen Stiftungen	 74

Stundenvergütungssätze
für nebenberufliche 
Kirchenmusiker/-innen im 
Rahmen eines Werkvertrags oder 
des Übungsleiterfreibetrags – 
Anpassung	 263

T
Tag der Hochzeitsjubilare	 94
Tagungen

s. Kurse

U
Ungültigkeitserklärung

eines Dienstausweises	 211, 242

V
Verbot

der Vermischung von Asche  
und Wasser bei Austeilung des 
Aschekreuzes	 74

Versicherungsschutz
bei Umzügen am Fest des  
heiligen Martinus	 266

Verzeichnis
über die rechtsfähigen  
kirchlichen Stiftungen 
(– Stiftungsverzeichnis –)	 74

Vikare
Weihe und Anstellung der  
Neupriester	 242
Vorankündigung – Weihen und  
Beauftragungsfeiern 2025	 17

Vinzenz von Paul Stiftung 
Untermarchtal

Errichtung und Satzung	 266

W
Wahl der Generaloberin

der Franziskanerinnen der  
Ewigen Anbetung von  
Schwäbisch Gmünd	 404
der Barmherzigen Schwestern 
vom Heiligen Vinzenz von Paul  
in Untermarchtal	 404

Warnungen	 14, 358
Weihen

und Beauftragungsfeiern  
2025	 17, 93
Weihe und Anstellung der  
Diakone	 174

Weihe und Anstellung der  
Neupriester als Vikare	 242
Weihe und Anstellung der 
Ständigen Diakone	 204

Weihe und Verteilung der 
heiligen Öle – Chrisammesse	 73
„Weihnachten im Schuhkarton“

nicht unterstützen – Hinweis	 242
Weltgebetstag

der Frauen, Nigeria 	 254
Weltmission

s. Missionen
Widerspruchsrecht Veröffent
lichung

gem. Fundraisingordnung § 4 
Abs. 3 in den örtlichen Gemein
demitteilungen/Pfarrnachrichten 
		  359

Z
Zählung der sonntäglichen 
Gottesdienstteilnehmer	 74, 266
Zentrale Arbeitsrechtliche 
Kommission (ZAK)

ersetzende Entscheidung des 
Vermittlungsausschusses der 
Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission (ZAK)	 162

Zukunft Familie e.V.
Satzungsänderung	 397

Zuwendungsbestätigungen
Ausstellung von Zuwendungs
bestätigungen – Aktuelle Frei
stellungsdaten kirchlicher Hilfs- 
werke und kirchlicher Rechts- 
personen	 13
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A
Adiele Dr. Pius	 132
Alfred P. Antony 

Surendrakumar	 163
Almeida Pereira 

Carlos Adalberto	 204
Antony P. Jose	 243
Appiah Eric Offen	 242
Arnold Karl-Josef	 17
Attenmeyer Sr. 

Anna-Chiara	 250, 252
Augustine Binesh	 15
Avittampilly Beisil 

Dennis	 358
Ayana Sr. Sara	 404

B
Babić P. Ante	 358
Bachmann Sr. 

M. Franziska	 404
Baotić Pero	 251
Baumeister Irene  

Maria	 252
Baumgärtner Kaspar	 88
Beck Hildegard	 253
Begic Danijela	 250
Benz Mirjam	 251
Bischoff Hans Peter	 358
Biste-Wessel Rita	 252
Bolz Bertram	 17
Börger Klaus	 17, 404
Branke Werner	 243
Branz Cäcilia	 251
Brečić P. Nedjeljko	 358
Buck-Gerstenberger 

Catharina	 252

C
Chacko P. Shibin	 132

D
Dagenbach  

Dr. Marcel	 204, 358
Dieterle Michael	 252
Dilger Sr. Magdalena	 404
Duldinger Georg	 404

E
Eberhardt Angelika	 252
Ehrlich Andreas	 204
Eisele Ramona	 252
Ewald Sr. Benedicta	 404

F
Ferdinand Brigitte	 253
Fezer Rudolf	 163
Fietz Silke	 250, 252
Fischer-Romer  

Nikolaus	 253
Fluhr Lisa	 252

Forstner Wilhelm	 88
Frank Kunibert	 253
Frank Matthias	 204

G
Gegoe Istvan	 174
George Rajesh Jose	 204
Götz Sr. Sabine	 252
Grath Marius	 252
Grimbacher Susanne	 252
Groll Philipp	 17

H
Haas Joachim	 213
Hagenmaier Simon	 252
Hammer Beda	 163
Hammer Manuel	 185
Hämmerle Julia	 252
Hantke Max	 213
Häring Alfons	 88
Häußler Andreas	 404
Hellmuth Bernhard	 185
Hensel Wolfgang	 253
Hering Simone	 250
Herrmann Siegfried	 404
Hertlein Thomas	 132
Heumesser Hans	 174
Heymann Stefan	 17
Hofer Niklaus Maria	 213
Hofstetter-Straka 

Andreas	 252
Holzbauer Alexandra	 251
Humm Walter	 204
Hüttner Elisabeth	 250

I
Idler Gerhard	 243
Ikić Niko	 243
Ilg Stefan	 252
Immler Luitgard	 250

J
Jäger Martina	 251
Jast Dr. Sven	 204
Jilg Verena	 251
Jose Mattus	 404
Joseph P. Jose	 174
Joseph Sebin	 174
Junge Michael	 213

K
Kalappurackal 

Sr. Jeslin	 250, 404
Kallampalliyil P. George 

Rojimon Joseph	 243
Kannwischer Barbara	 252
Kauß Klaus-Jürgen	 243
Kautzsch Juliane	 252
Keil Franz	 132
Keilbach Birgit	 250
Kienle Martina	 252

Kimmerle Jens	 132
Kley Thomas	 185
Kloker Robert	 132
Kluger Prof. 

Dr. Florian	 174
Kluk P. Marek 

Wojciech CSsR	 185
Kneer Johanna	 253
Knorpp Clemens	 185
Komadina Ivica	 243
Konarkowski 

Franz-Josef	 132
Konrad Klaus	 358
Kot Andrzej	 174
Kotz Sr. Anna-Luisa	 404
Kraus Dr.  

Melanie-Katharina	 139
Krebs Josef	 252
Kreiser Julius	 252
Kunsch Sr. Brigitta	 404
Kurfess Patrick	 242

L
Lay Marion	 253
Lehnert Georg	 250
Lendrates Christina	 252
Lendrates Peter	 252
Lischka Bernhard	 174

M
Maier Felix	 174
Maleš P. Ante	 358
Mangold Dennis	 132, 250
Marchesini P. Luciano	 358
Marcose Dr. Robert 

Benni	 278
Maria Lazar P. 

Irudhayaraj Jesuaj	 132
Marx Peter G.	 88
Massawe P. Godfrey 

Michael	 88
Matand Dr. Désiré	 213
Mathew P. Joji	 204
Matutis Bastian	 250, 252
Maurer Roland	 358
Mayer Helmut A.	 88
Mayer Hubertus	 251
Meyer Bernhard	 185
Mhagma Sr. Michaela	 404
Mihalinec P. Ivan	 279
Miller Tim	 242
Moninger Simone	 251
Moussavou Christian 

Alain	 174
Musa Kannu John	 204

N
Nagenrauft-Seyschab 

Eva-Maria	 250
Ngonyani Sr. Miriam	 404
Nirmaraj Joel 

Joseph Vincent	 358
Nisch Gerhard	 174
Nixdorf Thomas	 404

Nott Yannick	 174
Nowak Maximilian	 204
Nuding Josef	 185

O
Oforka Dr. Venatius C.	 15
Osterberger  

Madeleine	 250, 251

P
Pelzmann Tabea	 252
Penavić P. Ivan	 163
Perkovic Mateja	 250, 252
Pfenning P. Michael	 358
Philipose P. Binoy	 88
Pollakowski Josef	 358
Popa Dr. Michael	 17
Prenzel Sr. M. Kathrin	404
Pushpam Shibu Vincent	15
Puthiyaparambil 

P. Thomas	 278
Putz Josef	 213
Puza Verena	 250

R
Raiber Dr. Thomas	 17
Reinelt Georg	 251
Reiser Karl-Heinz	 358
Renz Roland Anton	 213
Reutemann 

Sr. M. Birgit	 251
Reuver Sr. Marie- 

Pasquale	 252
Richler Ilse	 252
Richter Christian	 251
Rimmele Jochen	 17
Roland Mario	 204
Rosenberger Anton	 358
Rosenthal Berndt	 213
Rossmann Evi	 252

S
Sauter-Gabriel Jose	 213
Schäfer Dietmar	 185
Schäfer Sr.  

Sylvia Maria	 404
Schaffer Cordula	 253
Schall Hans	 132
Scharfenecker 

Dr. Uwe	 139
Schenk-Ziegler 

Dr. Alois	 358
Schlichte Manfred	 88
Schmid Sebastian	 251
Schmid Vinzenz	 404
Schmitt Irmgard	 252
Schmoldt Gabriela	 250
Schmollinger Thomas	 278
Schneider Dr. Gerhard	 139
Schöffel Eckhard	 250, 279
Schonhardt Ulrike	 253
Schuberth Florian	 174

II. Personenregister
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Schwab Jens-Uwe	 204
Schwab Max	 252
Schwer Dr. Markus	 279
Schwieren Dr. Thomas	139
Soldner Ira-Kristin	 252
Ssebulo Julius	 243
Stein Simone	 250, 252
Steiner Andreas	 251
Strasser Nina-Marie	 252
Strauß Hermann	 15
Stroppel, Dr. Clemens	 139
Štrubelj Dr. Anton 

Zvone	 163

T
Tarimo P. Amedeus	 404
Thönnes Sr. Damiana	 404
Tönnis P. Alfred	 404
Trautmann Andrea	 251
Trögler Sr. Franziska	 251

U
Unegbu Dr. Angelo	 278

V
van Meegen 

Prof. Dr. Sven	 132
Varghese Sr. Neethu	 252
Varkey 

Shinto Kattoor	 174
Vogel Raphaela	 252
Vögle Sr. M. Waltraud	 251

W
Wagner P. Bernard 

Hermann Ludwig	 278

Weber Anton	 17
Weber Bernhard	 358
Wende Patrick	 174
Wiedersatz Josef	 185
Wist Jakob	 404
Wölfl P. Anton	 404
Wurzer Sr. M. Antonia	251
Wütz Elisabeth	 251

Z
Zimmer Jakob	 251
Župarić Jakob	 15
Zwior Laurenz	 174
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